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WEGWEISER

Vorlage

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemafR Art. 126d Abs. 1 Bundes-Ver-
fassungsgesetz sowie dem Gemeinderat der Stadt Wien gemaR Art. 127 Abs. 6 in
Verbindung mit Abs. 8 Bundes-Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht Gber
Wahrnehmungen, die er bei einer Gebarungslberprifung getroffen hat.

Der Bericht ist Uber die Website des Rechnungshofes www.rechnungshof.gv.at
verfugbar.

Berichtsaufbau
Auf einen Blick: enthalt auf einer Seite kompakt Kernaussagen der Prifung.

Kurzfassung: fuhrt in aller Kirze durch die wesentlichen Ergebnisse der Prifung,
samt den daraus abgeleiteten zentralen Empfehlungen.

Priifbericht: gibt die Ergebnisse der Prifung im Einzelnen wieder. Fortlaufend durch-
nummerierte Textziffern (TZ) gliedern den Text mit jeweils bis zu vier Subziffern:

TZ x.1: vom Rechnungshof erhobener Sachverhalt

TZ x.2: Beurteilung des Sachverhalts durch den Rechnungshof

TZ x.3: Stellungnahme der Uberpriften Stellen

TZ x.4: Gegendulerung des Rechnungshofes zu den Stellungnahmen

Das im Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet kaufmannische Auf- und Abrun-
dungen.

Prifkompetenz des Rechnungshofes

Zur Uberprifung der Gebarung des Bundes, der Linder, der Gemeindeverbande, der
Gemeinden und anderer durch Gesetz bestimmter Rechtstrager ist der Rechnungs-
hof berufen. Der Gesetzgeber versteht die Gebarung als ein Gber das bloRe Hantie-
ren mit finanziellen Mitteln hinausgehendes Verhalten, ndmlich als jedes Verhalten,
das finanzielle Auswirkungen (Auswirkungen auf Ausgaben, Einnahmen und Vermo-
gensbestdande) hat. ,Gebarung” beschrankt sich also nicht auf den Budgetvollzug; sie
umfasst alle Handlungen der prifungsunterworfenen Rechtstrager, die finanzielle
oder vermdgensrelevante Auswirkungen haben.
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H Kommunale Investitionsprogramme;
Follow-up-Uberpriifung

AUF EINEN BLICK

Mit den vier Kommunalinvestitions-
gesetzen 2017, 2020, 2023 und 2025
reagierte die Bundesregierung auf unter-
schiedliche globale Krisen und den Rick-
gang der Gemeindeertragsanteile aus dem
Finanzausgleich. Der Bund stellte den Ge-
meinden auf dieser gesetzlichen Basis
Zweckzuschlsse fur Investitionen zur Ver-
fligung, um kommunale Investitionen zu
unterstitzen und den Wirtschaftsstandort
zu sichern.

Im Juni 2025 beschloss der Nationalrat
wahrend der Follow-up-Uberpriifung des
RH eine Novellierung der Kommunal-
investitionsgesetze 2020, 2023 und 2025.
Durch diese Gesetzesnovelle wurden die
urspriinglich als Zweckzuschisse vorgese-
henen Kommunalen Investitionsprogram-
me in Finanzzuweisungen umgewandelt.
Einschrankende Bedingungen fur die
Erlangung der Mittel, etwa die Arten der
zuschussfahigen Investitionen, fielen damit
weitgehend weg. Die Finanzzuweisungen
sollen bis zu den gesetzlich vorgesehenen
Hochstbetrdgen ohne Antragstellung der
Gemeinden und ohne Nachweisprifung
ausgezahlt werden.

WIRKUNG DER KOMMUNAL-
INVESTITIONSGESETZE

Die Verteilung der Mittel berlcksichtigte
weder den Bedarf der Gemeinden noch
die finanzielle Ausstattung oder die Inves-
titionsaktivitditen von Gemeinden. Das
war insbesondere bei Finanzzuweisungen
wesentlich, die, im Gegensatz zu Zweckzu-
schissen, an keine inhaltlichen Vorgaben
des Bundes geknUpft waren.

Bei ansteigenden Gemeindeinvestitionen
im Zeitraum 2017 bis 2024 und bereits vor-
handenen Transfers fir Investitionszwecke
des Bundes an die Gemeinden stellten die
Kommunalen Investitionsprogramme eine
zusatzliche Transferleistung des Bundes zur
Forderung kommunaler Investitionen dar.

KOSTEN DER ABWICKLUNG

Die Verwaltungsvereinfachung, die mit
der Umwandlung der Zweckzuschiisse in
Finanzzuweisungen einherging, war grund-
satzlich zu begrifen. Die Umwandlung
erfolgte allerdings zu einem Zeitpunkt, zu
dem der Groliteil der Abwicklungskosten
der Buchhaltungsagentur bereits ange-
fallen war. Somit war mit vergleichswei-
se geringen Einsparungen aufgrund der
gesetzlichen Anderung zu rechnen.

ABWICKLUNG

DER ZWECKZUSCHUSSE

Far die Abwicklung der Zweckzuschisse
(vor der Gesetzesnovelle) stand der Buch-
haltungsagentur eine Datenbank zur Ver-
flgung; diese hatte jedoch keine Funktion
zur Dokumentation historischer Daten. Die
Dokumentation der Prifungshandlungen
der Buchhaltungsagentur war sowohl bei
der Antragsprifung (vom Einlangen des
Antrags bis zur Auszahlung) als auch bei der
Nachweisprifung (vom Einlangen der End-
abrechnungen bis zu einer etwaigen Beleg-
prufung) lickenhaft.
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Bericht in Zahlen

Kommunale Investitionsprogramme

e Finanzministerium

Uberprifte Stellen e Buchhaltungsagentur des Bundes
e Stadt Wien
KIG 2017 KIG 2020 KIG 2023
maximaler in Mio. EUR
Zuschussrahmen 172,81 1.000,00 1.000,00
Antrage?! Auszahlungen Antrage! Auszahlungen Antrage?! Auszahlungen

Jahr der Auszahlung

s Anzahl in Mio. EUR Anzahl in Mio. EUR Anzahl in Mio. EUR
h 2017 336 20,90 - - - -
‘ 2018 2.227 116,41 - - - -
‘ 2019 1 0,00? - - - -
2020 1 0,06 3.136 401,96 - -
2021 - - 4.041 500,78 - -
2022 - - 2.188 220,40 - -
2023 - - 67 2,66 3.477 386,67
2024 - - - - 4.687 410,01
2025 - - - - 625 27,72
‘ Summe 2.565 137,37 9.432 1.125,80 8.789 824,40
| in Mio. EUR
‘ Rickzahlungen 4,45 127,62 42,11
: ‘ in %
‘ Ausschopfungsgrad 76,9 99,8 78,2
Rundungsdifferenzen méglich Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

1 Antrage, die zu einer Auszahlung fiihrten, einschlieRlich jener mit einer darauffolgenden Riickzahlung
2 Der exakte Betrag war 4.851 EUR.
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WIRKUNGSBEREICH
Bundesministerium fur Finanzen
Stadt Wien

Kommunale Investitionsprogramme;
Follow-up-Uberpriifung

KURZFASSUNG

Der RH Uberprifte von Janner bis August 2025 das Bundesministerium fiir Finanzen
und die Buchhaltungsagentur des Bundes, um den Stand der Umsetzung von Emp-
fehlungen aus seinem Vorbericht ,,Kommunale Investitionsprogramme 2017 und
2020“ (Reihe Bund 2022/34) zu beurteilen. Dariiber hinaus stellte er den Stand der
Abwicklung der Kommunalen Investitionsprogramme zum Zeitpunkt April 2025
durch die Buchhaltungsagentur dar. Bei der Uberpriifung der Abwicklung legte der
RH den Schwerpunkt auf die von der Stadt Wien beantragten Projekte und auf die
Kommunalen Investitionsprogramme 2020 und 2023.

Umsetzung der Empfehlungen aus dem Vorbericht
Das Bundesministerium flr Finanzen (in der Folge: Finanzministerium) setzte von
sieben Uberpriften Empfehlungen finf zur Ganze und zwei teilweise um. Die Buch-

haltungsagentur des Bundes (in der Folge: Buchhaltungsagentur) setzte von vier
Empfehlungen zwei zur Gdnze um und zwei teilweise. (TZ 2)

www.parlament.gv.at
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Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick zum Umsetzungsstand der Gberpriiften
Empfehlungen:

Abbildung 1:  Umsetzungsstand ausgewahlter Empfehlungen aus dem Vorbericht

B umgesetzt
teilweise umgesetzt

e Abstimmung mit bestehenden e Systematik der
Forderstrukturen Mittelverteilung

¢ Einbeziehung der Lander . \_(or—Ort-/EinzeIfaII—

¢ Vermeidung der manuellen Uberpriifungen

Dateneingabe

¢ Anpassung der Richtlinien

¢ Einsatz einer Datenbank Kommunale e Evaluierung
Investitions- * Klarung der Zustandigkeiten
programme 2017 und Prozesse
4 und 2020 * Vermeidung der Doppel-
- oder Mehrfachauszahlung
Umsetzung
der Empfehlungen

des RH

Quelle und Darstellung: RH

Die Empfehlung des RH, neue Investitions- und Férderprogramme mit bestehenden
Forderstrukturen und -programmen abzustimmen, setzte das Finanzministerium
teilweise um. Es legte Richtlinien fest, die es hinsichtlich der Gewahrung von Zweck-
zuschissen fir Energiesparmallnahmen mit dem zustandigen Ministerium
abstimmte. In anderen Bereichen, wie der Siedlungswasserwirtschaft, unterblieb
eine entsprechende Abstimmung. (TZ 2)

Der RH hatte dem Finanzministerium auBerdem empfohlen, bei der Schaffung
von Investitionsprogrammen fir Gemeinden auch die Gemeindeaufsichten der
Lander einzubeziehen. Zudem wadren ihnen alle bendétigten Informationen Uber die
Programmabwicklung zur Verfligung zu stellen. Auch diese Empfehlung setzte das
Finanzministerium nur teilweise um. Aufgrund der monatlichen Berichterstattung
standen den Landern zwar umfassende Informationen Uber die von den Gemeinden
beantragten und bezuschussten Investitionsprojekte zur Verfligung, jedoch waren
die Aufsichtsbehdrden bei der Vorbereitung Kommunaler Investitionsprogramme
nicht einbezogen. (TZ 3)

In Umsetzung der Empfehlung des RH, bei Transfers vom Bund an die Gemeinden im
Rahmen des Finanzausgleichs verstarkt vorhandene regionalpolitische Konzepte als
Grundlage fur die Mittelverteilung heranzuziehen, unterstitzte das Finanzministe-
rium ab dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020 auch Investitionen der Gemein-

www.parlament.gv.at
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den in 6kologische und KlimaschutzmaRnahmen, wie es z.B. auch das Osterreichische
Raumentwicklungskonzept 2030 vorsah. (TZ 4)

Wie vom RH empfohlen, legte das Finanzministerium gemeinsam mit der Buch-
haltungsagentur jeweils nach MafRgabe der zur Verfligung stehenden Ressourcen
eine Vorgehensweise flr die Auswahl von zu Uberprifenden Einzelféllen fest. (TZ 5)

Die Empfehlung des RH, bei Forder- und Investitionsprogrammen alle fir die Inan-
spruchnahme der Mittel wesentlichen Voraussetzungen rechtzeitig in allgemein
zuganglichen Richtlinien festzulegen, setzte das Finanzministerium um. Die Richt-
linien wurden auRerdem um Auslegungsfragen aus den Vorprogrammen und Hin-
weise aus der Praxis erganzt. (TZ 6)

Auch die Empfehlung, im Rahmen der vorgesehenen Evaluierung der Kommunalen
Investitionsprogramme auf unterschiedliche regionale und strukturelle Anreizwir-
kungen Augenmerk zu legen, setzte das Finanzministerium um. Im Zuge der Abwick-
lung des KIG 2020 waren, anders als beim KIG 2017, wenig Unterschiede bei
regionalen oder strukturellen Anreizwirkungen feststellbar. Im Rahmen interner
Evaluierungen leitete das Finanzministerium deshalb keinen Anderungsbedarf bei
Folgeprogrammen ab. (TZ 7)

In seinem Vorbericht hatte der RH der Buchhaltungsagentur empfohlen, durch
geeignete IT-Losungen eine vollstdndige und nachvollziehbare Darstellung des
Abwicklungsprozesses sicherzustellen. Zudem ware in allen Fallen zu priifen, ob die
formellen Voraussetzungen fiur die Inanspruchnahme von Begiinstigungen, etwa fir
Fristverlangerungen, vorlagen. Die Buchhaltungsagentur setzte diese Empfehlung
teilweise um, indem sie fur die Abwicklung eine Datenbank einsetzte, mit der die
Dokumentation des Abwicklungsprozesses verbessert werden konnte. Allerdings
stellte der RH fest, dass die Nachvollziehbarkeit eingeschrankt war. (TZ 8)

Die Empfehlung des RH, bei der Abwicklung von Sonderaufgaben Soll-Prozesse fest-
zulegen und auf dieser Basis die technischen und inhaltlichen Anforderungen an die
benotigten IT-Anwendungen zu definieren sowie manuelle Dateneingaben moglichst
zu vermeiden, setzte die Buchhaltungsagentur teilweise um. Durch die Verwendung
eines elektronischen Antragsformulars konnten manuelle Dateneingaben zwar in der
Antragsphase vermieden werden. Die Buchhaltungsagentur musste jedoch nach wie
vor einen Teil der Daten im Zuge der Nachweisprifung manuell Gbertragen. Die voll-
standige Umstellung auf einen durchgangig elektronischen Prozess war bei der Nach-
weisprifung erst fur das KIG 2025 geplant. (TZ 9)

In Umsetzung der Empfehlung des RH traf die Buchhaltungsagentur geeignete

MaRnahmen, um die Prifung auf unzuldssige Doppel- und Mehrfachauszahlungen
mit vertretbarem administrativem Aufwand durchfihren zu kénnen. (TZ 10)

www.parlament.gv.at
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Die Empfehlung, fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms 2020
einen Soll-Prozess festzulegen, der den Ablauf, die Zustandigkeiten und die wesent-
lichen Arbeitsschritte fir alle Phasen der Abwicklung umfasst, setzten das Finanz-
ministerium und die Buchhaltungsagentur gemeinsam um. (TZ 11)

Novellierung der Kommunalinvestitionsgesetze 2020, 2023 und 2025

Im Juni 2025 beschloss der Nationalrat wahrend der Follow-up-Uberpriifung des RH
eine Novellierung der KIG 2020, 2023 und 2025. Durch diese Novelle wurden die
urspringlich als Zweckzuschisse vorgesehenen Kommunalen Investitionspro-
gramme in Finanzzuweisungen umgewandelt. Einschrankende Bedingungen fir die
Erlangung der Mittel, etwa die Arten der zuschussfahigen Investitionen, fielen damit
weitgehend weg. Die Finanzzuweisungen sollen bis zu den gesetzlich vorgesehenen
Hochstbetragen ohne Antragstellung der Gemeinden und ohne Nachweisprifung
ausgezahlt werden. (TZ 15)

Insgesamt sollte der Bund nach der neuen Rechtslage im Zeitraum Oktober 2025 bis
Janner 2028 Finanzzuweisungen von 839,54 Mio. EUR an Gemeinden auszahlen.
(T217)

Stand der Programmabwicklung

Vor der Gesetzesnovelle betrug der maximale Zuschussrahmen fir das
KIG 2017 172,81 Mio. EUR (175 Mio. EUR abzlglich Abwicklungskosten) und fir die
KIG 2020 und KIG 2023 jeweils 1 Mrd. EUR. Die ausgezahlten Zweckzuschisse mit
Stand 30. April 2025 beliefen sich auf 137,37 Mio. EUR (KIG 2017), 1,125 Mrd. EUR
(KIG 2020) und 824,40 Mio. EUR (KIG 2023). Davon waren jeweils die Riickzahlungen
abzuziehen, z.B. aufgrund zuriickgezogener Projekte. Das Verhaltnis der so erhalte-
nen Netto-Auszahlungen zum maximalen Zuschussrahmen ergab den Ausschop-
fungsgrad des jeweiligen Investitionsprogramms: Wahrend 76,9 % der Mittel aus
dem KIG 2017 ausgeschopft wurden, waren es beim KIG 2020 99,8 %. Die Mittel aus
dem KIG 2023 waren bis zum 30. April 2025 zu 78,2 % ausgeschopft. (TZ 18)

Durch den Wegfall des Kriteriums der Zusatzlichkeit und die Ausweitung der mog-
lichen Investitionen sowie verschiedene andere Faktoren war die Akzeptanz des KIG
2020 bei den Gemeinden besser als die des KIG 2017. Wahrend nur 65,2 % der
Gemeinden den maximalen Zuschussrahmen des KIG 2017 vollstédndig ausschopf-
ten, waren es beim KIG 2020 90,2 %. Weitere 7,9 % der Gemeinden nutzten den
Rahmen des KIG 2020 zu mehr als 95 % und 1,8 % der Gemeinden bis zu 95 %. Ledig-
lich 0,2 % der Gemeinden erhielten keinen Zweckzuschuss im Rahmen des KIG 2020.
(TZ 19)

www.parlament.gv.at
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Ein hoher Anteil der Zweckzuschisse entfiel auf Investitionsprojekte mit Drittférde-
rungen. Nach Ansicht des RH kdnnte das ein Indiz daflr sein, dass die Wirkung der
Zweckzuschisse aus den KIG 2020 und 2023 in vielen Fallen nicht in der Ermog-
lichung von Investitionsprojekten flir die Gemeinden lag. Vielmehr entlasteten die
Mittel die Gemeinden bei der Finanzierung ihrer Investitionsaktivitaten. (TZ 22)

Wirkung der Kommunalinvestitionsgesetze

Die gesetzlich vorgesehene Verteilung der Mittel berlicksichtigte weder den Bedarf
der Gemeinden noch die finanzielle Ausstattung oder die Investitionsaktivitaten von
Gemeinden; sie bertcksichtigte ausschlieRlich die Bevolkerungszahl. Das war insbe-
sondere bei Finanzzuweisungen der Fall, die, im Gegensatz zu Zweckzuschissen, an
keine inhaltlichen Vorgaben des Bundes geknipft waren. (TZ 23)

Bei ansteigenden Gemeindeinvestitionen im Zeitraum 2017 bis 2024 und bereits
vorhandenen Transfers flr Investitionszwecke des Bundes an die Gemeinden stellten
die Kommunalen Investitionsprogramme eine zuséatzliche Transferleistung des
Bundes zur Férderung kommunaler Investitionen dar. (TZ 24)

Vertragliche Regelungen

Das Finanzministerium und die Buchhaltungsagentur unterschrieben die Vertrage
Uber die Abwicklung der Kommunalen Investitionsprogramme 2017, 2020 und 2023
erst, als die Buchhaltungsagentur bereits Leistungen dafir erbrachte. (TZ 25)

Fir das Kommunale Investitionsprogramm 2025 lag mehr als neun Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes, das die Buchhaltungsagentur als Abwicklungsstelle
vorsah, kein Vertrag vor. Somit ging die Buchhaltungsagentur in Vorleistung fur den
Aufbau der notwendigen Infrastruktur zur Abwicklung des Kommunalen Investitions-
programms 2025, ohne dass die Bedingungen daflr klar geregelt waren. (TZ 25)

Kosten der Abwicklung

Die Erfassung und Darstellung des Sach- und Personalaufwands fir das Kommunale
Investitionsprogramm 2017 durch das Finanzministerium fehlte. Da die Abwick-
lungskosten laut KIG 2017 aus dem dotierten Betrag von 175 Mio. EUR zu decken
waren, waren nach Ansicht des RH die tatsachlichen Kosten jedenfalls den budge-
tierten Kosten laut Wirkungsorientierter Folgenabschatzung gegentberzustellen,
damit allfdllige Restbetrdge an die Gemeinden ausgezahlt werden kénnen. (TZ 26)

www.parlament.gv.at
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Die Buchhaltungsagentur konnte aufgrund der nicht zeitgerecht erfolgten Anpas-
sung des vertraglich vorgesehenen Hochstbetrags ihre erbrachten Leistungen fir
das Kommunale Investitionsprogramm 2020 bis zum Oktober 2025 nicht zur Génze
abrechnen. (TZ 26)

Die Verwaltungsvereinfachung, die mit der Umwandlung der Zweckzuschisse in
Finanzzuweisungen einherging, war grundsatzlich zu begrifRen. Die Umwandlung
erfolgte allerdings zu einem Zeitpunkt, zu dem der GrofRteil der Abwicklungskosten
der Buchhaltungsagentur bereits angefallen war. Somit war mit vergleichsweise
geringen Einsparungen aufgrund der gesetzlichen Anderung zu rechnen. (TZ 26)

Abwicklung der Projekte der Stadt Wien
Prozessablauf

Einzelne Module der von der Buchhaltungsagentur eingesetzten Datenbank waren
nach ihrem Abschluss nicht mehr einsehbar. Die Datenbank hatte keine Funktion zur
Dokumentation historischer Daten. Damit lag keine vollstandige, nachvollziehbare
Prifungs- und Prozessdokumentation vor. (TZ 27)

Antragsphase

In sechs der 23 Uberpriften Falle reichte nicht die Stadt Wien, sondern ein von ihr
beherrschter Rechtstrager die Antrdge ein. Finanzministerium und Buchhaltungs-
agentur akzeptierten diese Vorgehensweise, die in den Rechtsgrundlagen nicht
explizit geregelt war. (TZ 29)

Die Buchhaltungsagentur akzeptierte, anders als in internen Dokumenten festgelegt,
in drei von 23 Uberpriften Féllen Antrage mit unvollstandigen Antragsformularen.
Antrdge mit unvollstandigen Antragsformularen waren aus Sicht des RH abzulehnen
und erneut Gber den besonders gesicherten Weg der Online-Plattform einzureichen.
(TZ 31)

Die von den Gemeinden beizubringenden Angaben zu den Projektkosten und zur

Finanzierung waren wenig aussagekraftig. Ein umfassender Kosten- und Finanzie-
rungsplan musste nicht vorgelegt werden. (TZ 32)

www.parlament.gv.at
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Nachweisphase

Endabrechnungen konnten nur per E-Mail bei der Buchhaltungsagentur eingereicht
werden. Die Buchhaltungsagentur erfasste diesen Eingang weder in einer Datenbank
noch auf andere Weise. Auch das Einlangen von Neueinreichungen der Endabrech-
nungen dokumentierte die Buchhaltungsagentur nicht. Damit gab es kein Monito-
ring Uber die eingegangenen Endabrechnungen und ihre Vollstandigkeit. Weiters
stellte der RH in drei Fillen Mangel in den Uberpriften Endabrechnungen fest.
(TZ 34)

Die vom Finanzministerium erlassenen Richtlinien lieRen beim Beginn der Zuschuss-
fahigkeit und den Vorgaben zu geringwertigen Wirtschaftsgltern Interpretations-
spielraum offen. Darilber hinausgehende interne Bestimmungen der Buchhaltungs-
agentur zur Beurteilung der Zuschussfahigkeit von geringwertigen Wirtschaftsgltern
lagen dem RH nicht vor. (TZ 35)

Ob Abrechnungsbelege mehrfach eingereicht wurden, Gberprifte die Buchhaltungs-
agentur nicht. In einem vom RH Uberpruften Fall waren Belege mehrfach — in
verschiedenen Teilprojekten — eingereicht und von der Nachweisprifung anerkannt
worden. (TZ 35)

Eine Checkliste zur Dokumentation der Nachweisprifung verwendete die Buchhal-
tungsagentur erst seit 2025; fir alle friiheren Nachweisprifungen lag keine geeig-
nete Dokumentation vor. (TZ 36)

Der Klrzungsbetrag aus der Nachweisprifung war weder auf der Belegaufstellung
noch in der Checkliste oder in der Datenbank ausgewiesen und nur durch Nachrech-
nen und Abgleich mit den eingereichten Kosten feststellbar. Damit war der aner-
kannte Betrag vor allem bei Projekten, fir die mehr abgerechnet als genehmigt
wurde, schwer nachvollziehbar. (TZ 36)

Die Zuordnung der Uberpruften Projekte zu Risikoklassen war nicht eindeutig nach-
vollziehbar. Die Begrindung fir die Auswahl der jeweiligen Risikoklasse war in
keinem der Uberpriften Falle dokumentiert. Eine solche Dokumentation ware insbe-
sondere im Fall des Kommunalen Investitionsprogramms 2020, bei dem die Risiko-
klassen nicht eindeutig definiert waren, fir die Nachvollziehbarkeit der Auswahl
zweckmaRig gewesen. (TZ 37)

www.parlament.gv.at
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Auf Basis seiner Feststellungen hob der RH folgende Empfehlungen hervor:

ZENTRALE EMPFEHLUNGEN

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Finanzen,

e Gesetzesentwirfe so zu gestalten, dass Mittel zur finanziellen Unterstltzung
von Gemeinden zielgerichteter eingesetzt werden, um so eine hohere Effekti-

vitdt und einen geringeren Mitteleinsatz zu erreichen. (TZ 23)

e klnftigen MaRRnahmen und Programmen, die Gemeinden zuséatzliche finan-
zielle Mittel des Bundes zuweisen, eine Analyse voranzustellen, die die
Notwendigkeit der MalRnahme umfassend darlegt und ihre Wirkungsziele

entsprechend formuliert. (TZ 24)

Der RH empfahl dem Bundesministerium fir Finanzen und
der Buchhaltungsagentur des Bundes,

e \ertrage zur Beauftragung bzw. Erbringung von Leistungen bereits vor Beginn
der Tatigkeiten abzuschlieRen. Bei Anderungen der Vertragsbedingungen

waren zeitnah Zusatzvertrage abzuschlieRen. (TZ 25)
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Kommunale Investitionsprogramme;
Follow-up-Uberpriifung

PRUFBERICHT

Prifungsablauf und -gegenstand

(1) Der RH Uberpriifte von Janner bis August 2025 im Bundesministerium fir Finan-
zen (in der Folge: Finanzministerium) und in der Buchhaltungsagentur des Bundes
(in der Folge: Buchhaltungsagentur) die Umsetzung ausgewéahlter Empfehlungen,
die er bei der Gebarungslberprifung ,Kommunale Investitionsprogramme 2017
und 2020“ abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2022/34 verdffentlichte Bericht
wird in der Folge als Vorbericht bezeichnet.

(2) Zur Verstarkung der Wirkung seiner Empfehlungen hatte der RH im Jahr 2022
deren Umsetzungsstand beim Finanzministerium und bei der Buchhaltungsagentur
nachgefragt. Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens basiert ausschlieRlich auf den
Angaben der Uberpriften Stelle. Es findet sich auf der Website des RH (www.rech-
nungshof.gv.at).

Follow-up-Uberpriifungen haben das Ziel, den Umsetzungsstand von ausgewéhlten
Empfehlungen des Vorberichts unter Bericksichtigung der Angaben im Nachfrage-

verfahren zu beurteilen und die Einstufung in ,,umgesetzt”, ,teilweise umgesetzt”,
,zugesagt” und ,nicht umgesetzt” zu begriinden.

(3) Neben dem Umsetzungsstand von Empfehlungen aus dem Vorbericht stellt der
RH den Stand der Abwicklung der Kommunalen Investitionsprogramme (KIP) durch
die Buchhaltungsagentur zum Zeitpunkt April 2025 dar. Bei der Uberpriifung der
Abwicklung legte der RH den Schwerpunkt auf die von der Stadt Wien beantragten
Projekte, weil er diese bereits im Vorbericht Gberprift hatte, und auf die KIP 2020
und 2023.

(4) Der Gberprifte Zeitraum umfasste die Jahre 2020 bis 2024. Soweit erforderlich,
bezog der RH auch Sachverhalte auRerhalb dieses Zeitraums mit ein.

(5) Am 1. Juli 2025 (also wahrend der Follow-up-Uberpriifung) trat eine Anderung
der gesetzlichen Grundlagen in Kraft (siehe TZ 12 ff.). Im Zuge dieser Anderung verlor
die Buchhaltungsagentur ab 30. April 2025 ihre Funktion als Abwicklungsstelle fir
die Kommunalen Investitionsprogramme. Aus diesem Grund sah der RH von Empfeh-
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lungen an die Buchhaltungsagentur ab. Er fasste seine Feststellungen zur Abwick-
lung jedoch in einem Reslimee zusammen (siehe TZ 38).

(6) Zu dem im Dezember 2025 Ubermittelten Prifungsergebnis gaben die Buch-
haltungsagentur und die Stadt Wien im Februar 2026 sowie das Finanzministerium
im Maérz 2026 ihre Stellungnahmen ab. Der RH erstattete seine GegenauRerung im
Mai 2026.

Umsetzungsstand von Empfehlungen
aus dem Vorbericht

Abstimmung mit bestehenden Forderstrukturen

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 3) empfohlen,
neue Investitions- und Forderprogramme mit den bestehenden Forderstrukturen
und -programmen abzustimmen. Dabei ware zu gewdhrleisten, dass bestehende
Forderstrukturen und -programme nicht durch weniger strenge Kriterien und zuséatz-
liche Abwicklungsstellen unterlaufen werden.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass finanzaus-
gleichsrechtliche Instrumente auch andere Ziele als bestehende Forderprogramme
verfolgen kénnten. Insbesondere kdnnten diese auch zur Starkung der Investitions-
kraft und Liquiditdt der Ldnder und Gemeinden dienen. Die Abstimmung von finanz-
ausgleichsrechtlichen Transfers mit bestehenden Férderstrukturen und -programmen
bedeute daher nicht, dass deren Kriterien und Strukturen ohne Anpassungen Uber-
nommen werden missten. Mit dem Zweckzuschuss flir Energiesparmallnahmen an
die Gemeinden im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2023 (KIG 2023)! sei
aber vorgesehen, die Richtlinien unter BerUcksichtigung bestehender Forder-
programme des Bundes festzulegen (§ 2 Abs. 4 KIG 2023).

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass das Finanzministerium entsprechende Durch-
fihrungsbestimmungen (in der Folge: Richtlinien) zum KIG 2023 festlegte und mit

dem vormaligen Bundesministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilitat,
Innovation und Technologie abstimmte.

BGBI. 1 185/2022 i.d.g.F.
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Anders als nach dem KIG 2020? stand nach dem KIG 2023 die Summe von 1 Mrd. EUR
nicht gesamthaft zur Verfligung, sondern es waren zwei separate Zweckzuschisse zu
je 500 Mio. EUR

einerseits fur Energiesparmalnahmen (gemal § 2 KIG 2023) und
andererseits flir sonstige Investitionsprojekte (gemaRk § 5 KIG 2023) vorgesehen.

Aufgrund dieser Dualitdt gab es zwei Richtlinienabschnitte. Eine Abstimmung mit
bestehenden Forderstrukturen und -programmen fihrte das Finanzministerium nur
im Bereich der Energiesparmalinahmen durch, nicht aber in anderen Bereichen wie
der Siedlungswasserwirtschaft.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung teilweise um, weil es die Richtlinien
flr die Gewahrung von Zweckzuschissen nur flr EnergiesparmalRnahmen mit dem
zustandigen Ministerium inhaltlich abstimmte. Fir andere MaRnahmen unterblieb
eine inhaltliche Abstimmung der Richtlinien.

Einbeziehung der Lander

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 9) empfohlen, bei
der Schaffung von Investitionsprogrammen fliir Gemeinden auch die Gemeinde-
aufsichten der Lander einzubeziehen, weil diese Uber umfassende Informationen zu
den Gemeinden verfligten. Zudem waren ihnen alle benotigten Informationen Uber
die Programmabwicklung zur Verfligung zu stellen, damit sie ihre Aufsichts- und Be-
ratungsfunktion gegenilber den Gemeinden uneingeschrankt wahrnehmen kénnen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass den Landern
mit den monatlichen Berichten auf Basis des § 3 Abs. 6 COVID-19-FondsG?® — zum
KIG 2020 — und gemaR § 3 Abs. 2 KIG 2023, die auch auf der Website des Finanz-
ministeriums veroffentlicht seien, umfassende Informationen Uber die beantragten
und bezuschussten Investitionsprojekte zur Verfligung stiinden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Osterreichische Gemeindebund und der
Osterreichische Stadtebund im Zuge der Vorbereitung der Kommunalinvestitionsge-
setze konsultiert wurden. Aus den fir die Gemeindeaufsicht zustandigen Abteilun-
gen der Amter der Landesregierungen waren dem Finanzministerium keine
inhaltlichen Rickmeldungen bekannt. Mit den monatlichen Berichten, die auch auf
der Website des Finanzministeriums veroffentlicht wurden, standen den Léandern

BGBI. 1 56/2020i.d.g.F.
Bundesgesetz Gber die Errichtung des COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds, BGBI. | 12/2020i.d.g.F.
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umfassende Informationen Uber die beantragten und bezuschussten Investitions-
projekte zur Verflgung.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung teilweise um, indem es Informationen
zu den Investitionsprojekten auf seiner Website bereitstellte. Die Gemeindeaufsich-
ten der Lander waren jedoch auch in die Vorbereitung der auf den Vorbericht folgen-
den Investitionsprogramme nicht einbezogen.

Systematik der Mittelverteilung

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 11) empfohlen, bei
Transfers vom Bund an die Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs verstarkt
vorhandene regionalpolitische Konzepte, beispielsweise das Osterreichische Raum-
entwicklungskonzept 2030 (OREK 2030), als Grundlage fiir die Mittelverteilung
heranzuziehen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass mit dem
OREK 2030 ein Beitrag zur Bewiltigung der Klimakrise geleistet werden sollte. Bereits
mit der konkreten Ausgestaltung des KIG 2020, insbesondere mit dem Ziel, mindes-
tens 20 % der Mittel fir 6kologische MaRnahmen zu verwenden, wiirden auch die
Ziele des OREK 2030 unterstitzt. Der Zweckzuschuss fiir Energiesparmafnahmen an
die Gemeinden im Rahmen des KIG 2023 diene ebenfalls diesem Ziel. Inwieweit
Transfers des Bundes im Rahmen des Finanzausgleichs nach anderen Kriterien als
bisher verteilt werden sollten, bleibe den Ergebnissen der zukiinftigen Finanzaus-
gleichsverhandlungen vorbehalten.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass mit der Ausgestaltung des KIG 2020 und mit
dem Zweckzuschuss fir Energiesparmalinahmen an die Gemeinden im Rahmen des
KIG 2023 ein Beitrag zur Bewaltigung der Klimakrise geleistet werden sollte. Das
OREK 2030 sah in seinem Zehn-Punkte-Programm vor, die Raumentwicklung auf
Klimaneutralitdt und Energiewende zu fokussieren und die Klimawandelanpassung
durch Raumentwicklung und Raumordnung zu unterstitzen.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung um, indem es beginnend mit dem

KIG 2020 auch Investitionen der Gemeinden in Klima- und UmweltschutzmafRnah-
men unterstitzte.
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Vor-Ort-Prufungen

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 17) empfohlen, im
Rahmen des KIP 2020 fur die Auswahl der vor Ort zu Uberprifenden Investitions-
projekte eine methodische Vorgehensweise im Sinne der Bundeshaushaltsverord-
nung 2013 (BHV 2013)* festzulegen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass mit der in
der Vereinbarung zwischen Finanzministerium und Buchhaltungsagentur letztlich
gewahlten Methode sowohl der in § 128 BHV 2013 vorgesehenen Stichprobenpri-
fung als auch dem in § 40 Abs. 5 ARR 2014° vorgesehenen risikobasierten Kontroll-
verfahren Rechnung getragen werde. Weder § 128 BHV 2013 noch die ARR 2014
seien auf die Auswahl und Methode der Prifung, ob Zweckzuschlsse gemall dem
Finanz-Verfassungsgesetz 1948° (F-VG 1948) von den empfangenden Gebietskorper-
schaften zweckkonform verwendet wurden, anzuwenden, sodass die fur den konkre-
ten Anwendungsfall zweckmaRigste Auswahlmethode gewahlt werden kénne. Auf-
grund der Erfahrungen aus den Vor-Ort-Prifungen gemalR KIG 20177 werde der
Umfang der Vor-Ort-Prifungen fir das KIG 2020 im Sinne eines ressourcenschonen-
den Verfahrens angepasst.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass aufgrund der Erfahrungen aus den Vor-Ort-
Prifungen zum KIG 2017 der Umfang der Vor-Ort-Prifungen fir das KIG 2020 sowie
in weiterer Folge flr das KIG 2023 angepasst wurde.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung um, indem es gemeinsam mit der
Buchhaltungsagentur jeweils nach Maligabe der zur Verfligung stehenden Ressour-
cen eine Vorgehensweise fir die Auswahl von zu Uberprifenden Einzelfillen fest-
legte.

BGBI. Il 266/2010 i.d.g.F.

ARR 2014 = Verordnung Uber Allgemeine Rahmenrichtlinien fir die Gewahrung von Férderungen aus Bundes-
mitteln, BGBI. 11 208/2014 i.d.g.F.

BGBI. 45/1948 i.d.g.F.
BGBI. 1 74/2017 i.d.g.F.
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Anpassung der Richtlinien

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 18) empfohlen, bei
Forder- und Investitionsprogrammen alle fir die Inanspruchnahme der Mittel
wesentlichen Voraussetzungen rechtzeitig — vor Beginn der Antragstellung —in allge-
mein zuganglichen Richtlinien festzulegen, um sicherzustellen, dass alle potenziellen
Antragsteller Gber denselben Informationsstand verfligen.

(2) Laut Mitteilung des Finanzministeriums im Nachfrageverfahren werde es auch in
Zukunft danach trachten, alle wesentlichen Anspruchsvoraussetzungen zeitgerecht
festzulegen. Es kdnne jedoch nicht zur Ganze ausgeschlossen werden, dass nach
Erstellung der Richtlinien Auslegungsfragen auftreten wirden. Bei solchen Ausle-
gungsfragen werde das Finanzministerium, wie bereits beim KIG 2020 gehandhabit,
auch beim KIG 2023 derartige Erfahrungen im Vollzug zum Anlass flr die Anpassung
der Richtlinien nehmen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass Auslegungsfragen und Erfahrungen im Vollzug
der Vorprogramme zum Anlass genommen wurden, die Richtlinien anzupassen;
dabei wurden auch Hinweise aus der Praxis erganzt. Was die Zeitpunkte der Erlas-
sung der Richtlinien betraf, so war eine Antragstellung erst moglich, nachdem die
wesentlichen Voraussetzungen fir die Inanspruchnahme der Mittel fir das KIG 2023
feststanden.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung um, indem es die Richtlinien entspre-
chend anpasste.

Evaluierung

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium in seinem Vorbericht (TZ 21) empfohlen, im
Rahmen der vorgesehenen Evaluierung der Kommunalen Investitionsprogramme
auch auf unterschiedliche regionale und strukturelle Anreizwirkungen Augenmerk zu
legen und die Ergebnisse in Zukunft bei der Konzeption derartiger Programme zu
berucksichtigen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium mitgeteilt, dass die Gemein-
den beim KIG 2017 mehr als ein Finftel der jeweils zur Verfligung stehenden Zweck-
zuschisse — im Fall der Stadt Wien sogar rd. 44 % — nicht in Anspruch genommen
hatten, wobei es sowohl regionale Unterschiede als auch Unterschiede in den einzel-
nen GemeindegroRenklassen gegeben habe. Da 99,8 % der Zweckzuschisse des
KIG 2020 in Anspruch genommen worden seien, sei der Schluss zuldssig, dass die
wesentliche Ursache fir die geringere Inanspruchnahme des KIG 2017 die Unter-
schiede in der gesetzlichen Regelung gewesen seien, etwa bei der Zuschussfahigkeit
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von Projekten, der Hohe der zur Verfligung gestellten Betrage oder Kofinanzierungs-
erfordernissen.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass sich im Zuge der Abwicklung des KIP 2020
—anders als bei der Abwicklung des KIP 2017 — wenig regionale oder strukturelle
Unterschiede hinsichtlich der Inanspruchnahme von Zweckzuschissen zeigten. Im
Rahmen interner Evaluierungen leitete das Finanzministerium deshalb keinen Ande-
rungsbedarf bei Folgeprogrammen ab. Eine externe Evaluierung moglicher Anreiz-
wirkungen unterblieb.

Das Finanzministerium setzte die Empfehlung im Rahmen einer internen Evaluierung
um.

Datenbank

(1) Der RH hatte der Buchhaltungsagentur in seinem Vorbericht (TZ 16) empfohlen,
bei Abwicklung von Zuschuss- oder Forderprogrammen durch geeignete IT-Losun-
gen eine vollstandige und nachvollziehbare Darstellung des Abwicklungsprozesses
sicherzustellen. Zudem ware in allen Fallen zu Uberprifen, ob die formellen Voraus-
setzungen flr die Inanspruchnahme von Begiinstigungen, etwa flr Fristverlangerun-
gen, vorliegen.

(2) Laut Mitteilung der Buchhaltungsagentur im Nachfrageverfahren sei die Empfeh-
lung zur Ganze umgesetzt, weil fir die Abwicklung eine auf einer Office-Anwendung
basierende Datenbank erstellt worden sei. Durch die Verwendung der Datenbank
werde die vollstandige und nachvollziehbare Darstellung der Daten gewahrleistet.

Die Voraussetzungen fiur die Erlangung des Zweckzuschusses habe die Buchhal-
tungsagentur in allen Fallen bei Einlangen der Antrdge Uberprift. Eventuelle Fristver-
langerungen seien nur in Absprache mit dem Finanzministerium gewahrt worden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die KIP 2020 und 2023 mittels Datenbank abge-
wickelt wurden (siehe TZ 27), wodurch sich die Dokumentation des Abwicklungs-

prozesses verbesserte. Die Nachvollziehbarkeit war jedoch eingeschrankt, weil
Informationen in der Datenbank teilweise Uberschrieben wurden. Die formellen
Voraussetzungen flr die Erlangung des Zweckzuschusses Uberpriifte die Buchhal-
tungsagentur nach Einlangen der Antrage.

Die Buchhaltungsagentur setzte die Empfehlung teilweise um: Sie wickelte die

KIP 2020 und 2023 Uber eine Datenbank ab, allerdings war die Nachvollziehbarkeit
des Abwicklungsprozesses in der Datenbank eingeschrankt.

www.parlament.gv.at



21

8.3

9.1

9.2

9.3

8

111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Die Buchhaltungsagentur teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass sie —aufbauend auf
Erfahrungen aus den KIP 2017 und 2020 — die Datenbank zur Abwicklung des
KIP 2023 verbessert habe. Aufgrund umfangreicher rechtlicher Anderungen sei eine
Anpassung der Prozessschritte in der Datenbank notwendig gewesen. Durch die
nachgescharfte Priflogik und damit einhergehende bessere Dokumentation des
Abwicklungsprozesses sei eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum KIP 2020
erwirkt worden. Die Méglichkeit einer Nicht-Uberschreibung der Daten wére mit
dem KIP 2025 in Planung gewesen.

Manuelle Dateneingaben

(1) Der RH hatte der Buchhaltungsagentur in seinem Vorbericht (TZ 19) empfohlen,
bei der Abwicklung von Sonderaufgaben Soll-Prozesse festzulegen und auf dieser
Basis die technischen und inhaltlichen Anforderungen an die benotigten IT-Anwen-
dungen zu definieren. Um die Qualitat der Daten zu gewahrleisten, waren manuelle
Dateneingaben moglichst zu vermeiden sowie die Vollstandigkeit und Reproduzier-
barkeit des Datenbestands sicherzustellen.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte die Buchhaltungsagentur mitgeteilt, dass die
Empfehlung umgesetzt sei. Um die Qualitdt der Daten zu gewahrleisten und das
Risiko bei der Datenerfassung durch die Buchhaltungsagentur zu vermindern, sei ein
elektronisches Antragsformular erstellt worden. Die jeweilige Gemeinde befllle das
Antragsformular und Ubermittle es an die Buchhaltungsagentur. Diese importiere die
Daten anschlieRend in die Datenbank. Durch diesen Schritt werde zum einen gewahr-
leistet, dass die Daten aus der Datenbank abrufbar seien; zum anderen werde die
manuelle Dateneingabe durch die Buchhaltungsagentur grofitenteils vermieden.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass der Prozess der Antragstellung Uber ein elek-
tronisches Antragsformular abgewickelt wurde. Der flr die Nachweisprifung einge-
richtete Prozess lief hingegen weiterhin Gber einen E-Mail-Postkorb und beinhaltete
die manuelle Ubertragung eines Teils der Daten durch die Buchhaltungsagentur. Die
Umstellung dieses Prozesses auf ein elektronisches Formular war erst mit der Nach-
weisprifung zum Kommunalinvestitionsgesetz 2025 (KIG 2025)8 geplant.

Die Buchhaltungsagentur setzte die Empfehlung teilweise um. Fir eine vollstdndige
Umsetzung der Empfehlung waren alle manuellen Dateneingaben im Zuge der Nach-
weisprifung zu vermeiden.

Die Buchhaltungsagentur teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass die Implementie-
rung eines digitalen Nachweisverfahrens fir die Abwicklung des KIP 2025 beabsich-
tigt gewesen sei.

BGBI. 1 128/2024 i.d.g.F.
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Doppel- oder Mehrfachauszahlungen

(1) Der RH hatte der Buchhaltungsagentur in seinem Vorbericht (TZ 19) empfohlen,
geeignete MaRnahmen zu setzen, um die Prifung auf unzuldssige Doppel- oder
Mehrfachauszahlungen®im Rahmen des KIP 2020 mit vertretbarem administrativem
Aufwand durchfihren zu kénnen.

(2) Im Nachfrageverfahren war eine Mitteilung der Buchhaltungsagentur unterblie-
ben. Im Stellungnahmeverfahren zum Vorbericht hatte sie ausgefiihrt, dass bei
jedem einlangenden Antrag zum KIP 2020 die vorhandenen Daten aus dem KIP 2017
auf eine bereits vorhandene Auszahlung zum selben Projekt Gberprift wirden. Dass
dieser Abgleich funktioniere, beweise die Tatsache, dass es bis zur Zeit der Stellung-
nahme zu keiner Doppelauszahlung gekommen sei.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die Buchhaltungsagentur zur Umsetzung der
Empfehlung zwei MalRinahmen setzte:

Zum einen wurde im Rahmen des KIP 2020 im Online-Formular eine entsprechende
Schlussbestatigung eingefuigt: , Die Antragstellerin/der Antragsteller verpflichtet sich
gegenlber dem Bund, dass flr das beantragte Investitionsprojekt kein Zweckzu-
schuss nach dem Kommunalinvestitionsgesetz 2017 beantragt wurde.” Diese Besta-
tigung musste vor Unterschrift durch die Blrgermeisterin oder den Birgermeister
oder die vertretungsbefugte Person separat abgegeben werden.

Zum anderen wurde in der Checkliste ein eigenes Feld definiert, das verpflichtend im
Zuge der Antragsprifung zu prifen und auszufillen war. Zusatzlich erfolgte im Zuge
der Antragsprifung eine Gegenkontrolle anhand der Gesamtliste der Auszahlungen
im Rahmen des KIP 2017.

Das Vorgehen beim KIP 2023 lehnte sich an das Vorgehen beim KIP 2020 an — auch
hier holte die Buchhaltungsagentur im ersten Schritt die Rickbestatigung am
Antragsformular ein, um sicherzugehen, dass das eingereichte Projekt nicht bereits
im Rahmen eines vorherigen Investitionsprogramms bezuschusst wurde. Auch beim
KIP 2023 musste die Gemeinde diese Schlussbestatigung aktiv anwdhlen und den
Inhalt bestatigen.

Die Buchhaltungsagentur setzte die Empfehlung um, indem sie in Online-Formular

und Checkliste die Abgabe einer Bestatigung, dass nicht bereits Mittel aus vorange-
gangenen Investitionsprogrammen beantragt worden waren, vorsah.

Die Begriffe Doppel- und Mehrfachauszahlung bezeichnen die mehrmalige Beantragung von Zweckzuschs-
sen aus Kommunalen Investitionsprogrammen fir dasselbe Projekt.
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Zustandigkeiten und Prozesse

(1) Der RH hatte dem Finanzministerium und der Buchhaltungsagentur in seinem
Vorbericht (TZ 12) empfohlen, fur die Abwicklung des KIP 2020 einen Soll-Prozess
festzulegen, der den Ablauf, die Zustandigkeiten und die wesentlichen Arbeits-
schritte fur alle Phasen der Abwicklung umfasst.

(2) Im Nachfrageverfahren hatte das Finanzministerium auf die Stellungnahme der
Buchhaltungsagentur zum Vorbericht verwiesen. Laut dieser sei die Empfehlung umge-
setzt. Der Soll-Prozess wurde auch grafisch dargestellt und an den RH Ubermittelt.

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass flr alle Phasen der Abwicklung Soll-Prozesse
festgelegt waren.

Das Finanzministerium und die Buchhaltungsagentur setzten die Empfehlung somit um.

Kommunalinvestitionsgesetze im Uberblick

Am 1. Juli 2025 trat (wahrend der laufenden Follow-up-Uberpriifung) eine Anderung
der gesetzlichen Grundlagen (Kommunalinvestitionsgesetze) in Kraft. Im Folgenden
wird sowohl die Rechtslage vor als auch nach dieser Novelle dargestellt. Der RH
verwendet in der Folge den Begriff ,Gemeinden” vereinfachend fir ,,Gemeinden
und Gemeindeverbande”.

Rechtslage vor der Gesetzesnovelle 2025

(1) GemaR § 12 F-VG 1948 konnte der Bund Gemeinden in Form von zweckgebun-
denen Zuschissen® (in der Folge: Zweckzuschiisse) oder von Finanzzuweisungen
unterstitzen. Zweckzuschisse zur Unterstitzung kommunaler Investitionen wurden
im vorliegenden Fall nicht auf Grundlage des jeweiligen Finanzausgleichsgesetzes
gewahrt, sondern durch eigene Bundesgesetze.

0 laut §13 F-VG 1948 war der Bund berechtigt, die Gewadhrung von zweckgebundenen Zuschiissen an

bestimmte Bedingungen zu knlpfen. Er konnte sich auRerdem das Recht vorbehalten, die Einhaltung dieser
Bedingungen durch seine Organe wahrnehmen zu lassen.
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Die folgende Tabelle fasst diese gesetzlichen Bestimmungen in einer Ubersicht
zusammen:
Tabelle 1: MaRgebliche Bestimmungen der Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) vor der
Novelle 2025
Inhalt KIG 2017 KIG 2020 KIG 2023 KIG 2025
Umfang 175 Mio. EUR? 1 Mrd. EUR? 1 Mrd. EUR? 620 Mio. EUR®
Unterstutzung Kom- . Unterstitzung Kgm-
" Unterstitzung Kom- munaler Investitionen, .
munaler Investitions- .\ . Unterstitzung Kom-
. munaler Investitions- insbesondere zur Ener- L
Ziele laut Gesetz = programme zur Moder- . T . munaler Investitions-
L programme im Sinne gieeffizienz sowie zum
nisierung der Infra- ; e ) programme
der Regionalitat Umstieg auf erneuer-
struktur -
bare Energietrager
Bauinvestitionen und Bauinvestitionen und
Einrichtung von Kinder-  Einrichtung von Kinder-
betreuungsplatzen betreuungspldtzen
Bauinvestitionen (wie KIG 2020) (wie KIG 2020)
(inklusive Umstieg auf  Investitionen zur Steige- Investitionen zur Steige-
Gegenstand der  zusitzliche erneuerbare Energie- rung der Energieeffizi-  rung der Energieeffizi-
Zwickzuschﬂsse Bauinvestitionen trager) und Einrichtung  enz sowie weitere Ener- €nz sowie weitere Ener-
von Kinderbetreuungs- = giesparmanahmen giesparmafinahmen
platzen in den Sommer-  5rderung von Organi- (wie KIG 2023)
ferien sationen, die gemein- Investitionen zur An-
niitzige, mildtatige oder =~ passung an den Klima-
kirchliche Zwecke ver- ~ wandel
folgen digitaler Wandel
maximaler
Anteil des Zweck-
zuschusses an 25% 50 % 50 % 80 %
Projektgesamt-
kosten
errechnet sichzu50%  errechnet sichzu50%  errechnet sichzu50 %  errechnet sich zu 50 %
maximaler nach der Volkszahl und  nach der Volkszahl und  nach der Volkszahl und  nach der Volkszahl und
Zweckzuschuss 50 % nach dem abge- 50 % nach dem abge- 50 % nach dem abge- 50 % nach dem abge-
pro Gemeinde stuften Bevélkerungs- stuften Bevolkerungs- stuften Bevolkerungs- stuften Bevélkerungs-
schlissel schlussel* schlussel® schltssel®
1 einschlieRlich Abwicklungskosten
2 ohne Abwicklungskosten
3 davon rd. 120 Mio. EUR Zweckzuschuss fiir den digitalen Wandel; ohne Abwicklungskosten
4 maximal 3 % des jeder Gemeinde zustehenden Zweckzuschusses fiir Kinderbetreuung in den Sommerferien
> maximal 3 % des jeder Gemeinde zustehenden Zweckzuschusses fir Kinderbetreuung in den Sommerferien und maximal 5 % fir die Férde-
rung von Organisationen, die gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke verfolgen
5 Davon abweichend wurde der Zweckzuschuss fiir den digitalen Wandel gemaR der Volkszahl (§ 11 Abs. 9 Finanzausgleichsgesetz 2024)
verteilt, die fur die Verteilung der Gemeindeertragsanteile aus dem Finanzausgleich fir das Jahr 2024 heranzuziehen war. Gemeinden bis
5.000 Einwohnerinnen und Einwohner erhielten 20 EUR pro Kopf, Gemeinden mit mehr als 5.000 bis 10.000 Einwohnern 12,60 EUR pro Kopf
und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern 8 EUR pro Kopf.
Quellen: KIG 2017, 2020, 2023 und 2025; Zusammenstellung: RH
24
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(2) Mit dem am 1.Juli 2017 in Kraft getretenen KIG 2017 stellte der Bund den
Gemeinden't 175 Mio. EUR (inklusive Abwicklungskosten) zur Verfigung. Gegen-
stand dieser Zweckzuschiisse waren zusatzliche Bauinvestitionen® der Gemeinden,
um die Infrastruktur zu modernisieren. Pro Investitionsprojekt konnte der Zweckzu-
schuss maximal 25 % der Gesamtkosten betragen; er war aulRerdem auf einen
Hochstbetrag je Gemeinde beschrankt.®

(3) Das KIG 2020 trat mit 1. Juli 2020 in Kraft. Damit stellte der Bund den Gemein-
den™ insgesamt 1 Mrd. EUR aus Mitteln des COVID-19-Krisenbewaltigungsfonds zur
Verfligung. Gegenstand dieser Zweckzuschlisse waren Bauinvestitionen und die
Einrichtung von Kinderbetreuungspldtzen in den Sommerferien.** Der maximale
Anteil des Zweckzuschusses an den Projektgesamtkosten wurde auf 50 % angeho-
ben. Auch beim KIG 2020 gab es einen Hochstbetrag je Gemeinde.

(4) Mit dem am 7. Dezember 2022 in Kraft getretenen KIG 2023 gewahrte der Bund
den Gemeinden® neuerlich Zweckzuschisse in Hohe von insgesamt 1 Mrd. EUR.
Davon waren 500 Mio. EUR zu verwenden fir

Investitionen in den effizienten Einsatz von Energie,

den Einsatz von und Umstieg auf erneuerbare Energietréager oder biogene Rohstoffe,
den Ausbau und die Dekarbonisierung von Fernwarme- und Fernkaltesystemen
sowie

weitere EnergiesparmafRnahmen.

Weitere 500 Mio. EUR waren fir Investitionsprojekte, Instandhaltungen und Sanie-
rungen auf kommunaler Ebene und die Einrichtung von Kinderbetreuungspladtzen in
den Sommerferien vorgesehen. Auf diese Zweckzuschiisse waren die Bestimmungen
des KIG 2020 sinngemals anzuwenden.

Der Anteil des Zuschusses durfte maximal 50 % der Gesamtkosten des Projekts
betragen; auch war ein Hochstbetrag je Gemeinde vorgesehen. Die Gemeinden
konnten bis zu 5 % des Hochstbetrags fir die Forderung von Organisationen verwen-
den, die gemeinnitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Bundesab-
gabenordnung?® verfolgen.

und von ihnen beherrschten Projekttragern

Dies waren Bauprojekte, die zum 31. Dezember 2016 hochstens mit ihren Planungskosten budgetiert und bis
zum 31. Marz 2017 noch nicht begonnen waren.

Der Hochstbetrag berechnete sich fir jede Gemeinde individuell aus der Volkszahl und dem abgestuften
Bevolkerungsschlissel laut Finanzausgleichsgesetz.

und von ihnen beherrschten Projekttragern
Letztere im Ausmal von hochstens 3 % der maximal moglichen Zweckzuschusssumme pro Gemeinde
und von ihnen beherrschten Projekttragern

BGBI. 194/1961i.d.g.F.
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(5) Das KIG 2025 trat mit 23. Juli 2024 in Kraft. Damit beabsichtigte der Bund, den
Gemeinden'® weitere Zweckzuschisse in der Hohe von 500 Mio. EUR zur Verfliigung
zu stellen. Laut Gesetz sollten vom Anteil einer Gemeinde an diesen Mitteln

50 % auf Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz, verschiedene Energie-
sparmalnahmen sowie Investitionen zur Anpassung an den Klimawandel entfallen;
weitere 50 % waren fir eine Reihe von Investitionen, Instandhaltungen und Sanie-
rungen auf kommunaler Ebene vorgesehen, dhnlich jenen der KIG 2020 und 2023.

Der maximale Anteil des Zuschusses wurde auf 80 % der Projektgesamtkosten ange-
hoben. Auch das KIG 2025 legte einen Héchstbetrag je Gemeinde fest.

Das KIG 2025 sah dariber hinaus einen Zweckzuschuss zur Forderung des digitalen
Ubergangs in den Gemeinden vor, einschlieRlich der verstarkten Unterstiitzung der
Blrgerinnen und Blrger durch die Gemeinden bei elektronischen Amts- und Behor-
denkontakten sowie bei der Einreichung von digitalen Férderantragen. Die Hohe
dieser Zweckzuschisse fur den digitalen Wandel fiihrte das Gesetz nicht an. Nach
Auskunft des Finanzministeriums waren daftr insgesamt 119,93 Mio. EUR vorgese-
hen.

Richtlinien

Zustandig fir die Vollziehung der vier Kommunalinvestitionsgesetze war das Finanz-
ministerium, das auch detaillierte Richtlinien fir die KIG 2017, 2020 und 2023 erlieR.
Die Richtlinien fur das KIG 2025 wurden vor der Gesetzesnovelle 2025 nicht mehr
erlassen (siehe TZ 15). Die wesentlichen Inhalte der Richtlinien sind in Anhang A

dieses Berichts zusammengefasst.
Die Richtlinien sahen flr die Kommunalen Investitionsprogramme grundsatzlich die
Buchhaltungsagentur als Abwicklungsstelle vor, ausgenommen die Abwicklung des

Zweckzuschusses fur den digitalen Wandel auf Grundlage des KIG 2025: Fir diese
war das Finanzministerium zustandig.

und von ihnen beherrschten Projekttragern
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Rechtslage nach der Gesetzesnovelle 2025

(1) Mit dem Budgetbegleitgesetz 2025 wurden die KIG 2020, 2023 und 2025 dahin
gehend gedndert, dass die urspriinglich in Form von Zweckzuschissen gewahrten
Zahlungen (rdckwirkend) in Finanzzuweisungen gemdR § 12 Abs. 1 und § 13
F-VG 1948 umgewandelt wurden. Das KIG 2017 wurde nicht gedndert, weil die
Auszahlung der Mittel zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen war.

Mit dieser Gesetzesdnderung waren insbesondere folgende Auswirkungen fir die
Gemeinden verbunden:

Aufgrund der Umwandlung der Zweckzuschisse in Finanzzuweisungen entfielen
einschrankende Bedingungen fur die Erlangung der Mittel, etwa die Arten der
zuschussfahigen Investitionen; Instandhaltungen wurden durch die neu geschaffe-
nen Finanzzuweisungen nicht mehr unterstitzt.

Die nach der alten Rechtslage verpflichtende Kofinanzierung seitens der Gemeinden
entfiel.

Die Mittel wurden antragslos an die Gemeinden Uberwiesen, d.h., es war weder ein
Antrag noch ein Nachweis der forderbaren Gesamtkosten bzw. der Erflllung der
sonstigen Voraussetzungen? fir die Zweckzuschisse mehr notwendig.

Nicht vollstdndig ausgeschopfte Zuschisse fir die KIG 2020, 2023 und 2025 wurden
bis zum gemeindespezifischen Hochstbetrag zu den gesetzlich vorgesehenen Termi-
nen ausgezahlt. Allfallige Rickzahlungen, die sich gemaR alter Rechtslage aus den
Nachweisen oder deren Kontrollen ergeben hatten, entfielen.

(2) Das Finanzministerium teilte der Buchhaltungsagentur am 30. April 2025 mit,
dass sie ihre Tatigkeit als Abwicklungsstelle am selben Tag einstellen soll. Damit
verbunden war auch die Anderung der diesbeziiglichen Vertriage mit der Buchhal-
tungsagentur (siehe TZ 25).

Art. 52 ff. Budgetbegleitgesetz 2025, BGBI. | 25/2025

Als Bedingung fir die Gewahrung der Finanzzuweisungen gemafR KIG 2023 und KIG 2025 normierte die
Gesetzesnovelle 2025 lediglich eine Berichtspflicht der Blirgermeisterin bzw. des Blirgermeisters gegentber
dem Gemeinderat Uber die geplanten bzw. realisierten Projekte, eine Veroffentlichungspflicht fiur diese
Berichte auf der Website der Gemeinde sowie eine Informationspflicht an das Amt der Landesregierung.
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Zeitlicher Ablauf

Die folgende Abbildung zeigt den zeitlichen Ablauf der Kommunalen Investitionspro-
gramme mit den gesetzlich festgelegten Fristen flir die Antragstellung und fir die
Vorlage der Nachweise sowie den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesnovelle
im Jahr 2025, nach der die Termine fir Antragstellung und Vorlage der Nachweise
fiur die Gemeinden auler Kraft traten (in der Abbildung schraffiert dargestellt):

Abbildung 2:  Zeitlicher Ablauf der Kommunalen Investitionsprogramme (KIP)

Antragstellung
[ Antragstellung nach Fristverlangerung
Vorlage der Nachweise
B Vorlage der Nachweise nach Fristverlangerung
| Uberprifungen durch den RH
\\ durch gesetzliche Anderung weggefallen
gesetzliche Anderung

KIP 2020

KIP 2023

KIP 2025

: 2017 2018 201

- LM

: g 2029

S025 2026 2027 202

5 2023 2024

5 2020 2021 [202

April 2025
Madrz 2021 Jdnner 2022 Stand der Daten Follow-
Beginn der Gebarungs- Stand der Daten | up-Uberpriifung
Uberprifung im (Vorbericht) | 0 5005
(Vorbericht) Beginn

Follow-up-Uberpriifung

Quelle: KIG 2017, 2020, 2023 und 2025; Darstellung: RH

Der Gesetzgeber hatte die im KIG 2020 und 2023 urspringlich vorgesehenen Fristen
sowohl flr die Antragstellung als auch fir die Vorlage der Nachweise durch die
Antragsteller verlangert; im Fall des KIP 2017 war nur die Frist fir die Vorlage der
Nachweise verlangert worden (siehe Vorbericht).
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Zur Auszahlung vorgesehene Finanzzuweisungen

(1) Infolge der Novellierung der KIG 2020, 2023 und 2025 waren folgende Betrage
zur Auszahlung als Finanzzuweisungen an die Gemeinden vorgesehen:

Tabelle 2: Zur Auszahlung an Gemeinden vorgesehene Finanzzuweisungen gemaR Kommunal-
investitionsgesetzen (KIG), Stand 30. April 2025

KIG 2020 KIG 2023 KIG 2025
in Mio. EUR
urspriingliche Dotierung als Zweckzuschusse 1.000,00 1.000,00 620,00
an Gemeinden ausgezahlte Zweckzuschisse 1.125,80 824,40 0,00
Rickzahlungen von den Gemeinden 127,62 42,11 0,00
Restbetrag zur Auszahlung als Finanzzuweisung 1,83 217,71 620,00

1 Bagatellbetrige von weniger als 4 EUR pro Gemeinde wurden bei der Ermittlung der noch auszuzahlenden Finanz-
zuweisungen nicht berticksichtigt.
Quelle: BMF; Zusammenstellung: RH

Das KIG 2020 war mit 1 Mrd. EUR dotiert. Insgesamt wurden 1.125,80 Mio. EUR
ausgezahlt und 127,62 Mio. EUR noch wahrend der Antragsphase zurlickgezahlt. Zu
einer Rickzahlung konnte es kommen, wenn ein Projekt, fir das ein Antrag gestellt
worden war, doch nicht durchgefiihrt wurde.

Gemal § 3 Abs. 5 KIG 2020 sollten nicht in Anspruch genommene Zweckzuschisse
—neben den nicht nachgewiesenen oder nicht anerkannten Betragen, die der Bund
von den Gemeindeertragsanteilen abzog — mit einem Betrag von bis zu 35 Mio. EUR
dem Strukturfonds? zuflieBen. Im Juni 2023 wurden demgemaR die Strukturfonds-
mittel um 1,83 Mio. EUR erhoht, dies entsprach der Differenz zwischen der Dotie-
rung und dem Saldo aus Aus- und Rickzahlungen. Das Finanzministerium be-
absichtigte, diese Mittel im Wege der Lander bis spatestens 31. Oktober 2025 auszu-
zahlen.?

(2) Aus den Mitteln des KIG 2023 wurden 824,40 Mio. EUR ausgezahlt und
42,11 Mio. EUR wieder zuriickgezahlt. Es waren keine Zahlungen an den Struktur-
fonds erfolgt. Somit standen 217,71 Mio. EUR zur Umwandlung in Finanzzuweisun-
gen an die Gemeinden zur Verfligung.

gemaR § 2471 Finanzausgleichsgesetz 2017, BGBI. | 116/2016, ersetzt durch § 26 Finanzausgleichsge-
setz 2024, BGBI. | 168/2023 i.d.g.F.

In weiterer Folge beabsichtigte das Finanzministerium, die Strukturfondsmittel fir das Jahr 2026 um die
bereits Uberwiesenen 1,83 Mio. EUR zu kirzen.
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Laut Gesetzesnovelle 2025 waren fir die Anweisung im Wege der Lander zwei
Termine vorgesehen:

107,00 Mio. EUR bis zum 20. Janner 2026 und
110,71 Mio. EUR bis zum 20. Janner 2027.

(3) Im Zusammenhang mit dem KIG 2025 waren noch keine Zahlungen erfolgt, samt-
liche dotierten Mittel waren als Finanzzuweisungen an Gemeinden vorgesehen.
Daflir sah die Gesetzesnovelle 2025 folgende Anweisungstermine vor:

167,00 Mio. EUR bis zum 31. Oktober 2025,
212,98 Mio. EUR bis zum 20. Janner 2026,
180,05 Mio. EUR bis zum 20. Janner 2027 und
59,96 Mio. EUR bis zum 20. Janner 2028.
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Ausgezahlte Zweckzuschisse

Stand zur Zeit der Follow-up-Uberprifung

18 Die Buchhaltungsagentur verlor mit 30. April 2025 ihre Funktion als Abwicklungs-
stelle. Der RH erhob daher die bis zu diesem Zeitpunkt im Rahmen der KIG 2017,

2020 und 2023 bewilligten Antrage der Gemeinden:?

Antrdge der und Auszahlungen an Gemeinden gemaR Kommunalinvestitionsgesetzen

(KIG) 2017 bis 2023, Stand 30. April 2025

Tabelle 3:

‘ KIG 2017
maximaler
Zuschussrahmen 172,81
Jahr der Auszahlung Antrage! Auszahlungen

Anzahl in Mio. EUR

2017 336 20,90
2018 2.227 116,41
2019 1 0,00?
2020 1 0,06
2021 - -
2022 - -
2023 - -
2024 - -
2025 - -
Summe 2.565 137,37
Ruckzahlungen 4,45
Ausschopfungsgrad 76,9

Umfasst sind auch Antrage der und Auszahlungen an Gemeindeverbande.

Antrage!

KIG 2020 ‘ KIG 2023
in Mio. EUR
1.000,00 1.000,00
Auszahlungen Antrage! Auszahlungen
Anzahl in Mio. EUR Anzahl in Mio. EUR
3.136 401,96 - -
4.041 500,78 - -
2.188 220,40 - -
67 2,66 3.477 386,67
- - 4.687 410,01
- - 625 27,72
9.432 1.125,80 8.789 824,40
in Mio. EUR
127,62 42,11
in %
99,8 78,2

Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

1 Antrage, die zu einer Auszahlung filhrten, einschlieRlich jener mit danach erfolgter Riickzahlung

2 Der exakte Betrag war 4.851 EUR.

Der maximale Zuschussrahmen betrug fir das KIG 2017 172,81 Mio. EUR* und flr
die KIG 2020 und KIG 2023 jeweils 1.000 Mio. EUR. Die ausgezahlten Zweckzu-
schisse beliefen sich auf 137,37 Mio. EUR (KIG 2017), 1.125,80 Mio. EUR (KIG 2020)
und 824,40 Mio. EUR (KIG 2023). Davon waren jeweils die Rlickzahlungen aufgrund
zuriickgezogener Projekte abzuziehen. Das Verhiltnis der so erhaltenen Netto-

23 Fir das KIG 2017 konnten die Gemeinden im Zeitraum 1. Juli 2017 bis 30. November 2018 Antrige einrei-
chen, fur das KIG 2020 im Zeitraum 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2022 und flr das KIG 2023 im Zeitraum

1. Mdrz 2023 bis 30. April 2025.

24175 Mio. EUR abzuglich Abwicklungskosten

31
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Auszahlungen zum maximalen Zuschussrahmen ergab den Ausschdpfungsgrad:
76,9 % der Mittel im KIG 2017 und 99,8 % im KIG 2020. Das KIG 2023 erreichte bis
zum 30. April 2025 einen Ausschopfungsgrad von 78,2 %.

Ausschopfungsgrad nach Gemeinden

(1) Die folgende Tabelle zeigt, welcher Prozentsatz der Gemeinden den Zuschuss-
rahmen zu welchem Grad ausgeschopft hatte:

Tabelle 4: Grad der Ausschopfung durch die Gemeinden — Kommunalinvestitionsgesetze (KIG)
2017 bis 2023

‘ KIG 2017 KIG 2020 ‘ KIG 2023
Ausschopfungsgrad in % der Gemeinden
vollstandig ausgeschopft 65,2 90,2 27,5
mehr als 95,0 % und weniger als 100,0 % ausgeschopft 2,6 7,9 5,9
bis 95,0 % ausgeschopft 9,5 1,8 56,5
keinen Zweckzuschuss erhalten 22,7 0,2 10,2
Summe 100,0 100,0 100,0

Rundungsdifferenzen méglich Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH
65,2 % der Gemeinden schoépften den maximalen Zuschussrahmen des KIG 2017
vollstandig aus; weitere 2,6 % der Gemeinden nutzten den Rahmen zu mehr als
95 %. 9,5 % der Gemeinden schdpften den Zuschussrahmen bis zu 95 % aus; 22,7 %
der Gemeinden erhielten keinen Zweckzuschuss. Zweckzuschisse waren im Rahmen
des KIG 2017 nur flr zusatzliche Investitionsprojekte vorgesehen (siehe TZ 13). Darl-
ber hinaus war die Liste der zuschussfahigen Investitionen im KIG 2017 einge-
schrankt.?

Durch den Wegfall des Kriteriums der Zusatzlichkeit und die Ausweitung der mog-
lichen Investitionen sowie verschiedene andere Faktoren® war die Akzeptanz des
KIG 2020 bei den Gemeinden besser als die des KIG 2017. 90,2 % der Gemeinden
schopften den maximalen Zuschussrahmen des KIG 2020 vollsténdig aus. Weitere
7,9 % der Gemeinden nutzten den Rahmen zu mehr als 95 % aus, 1,8 % der Gemein-
den bis zu 95 %. Lediglich 0,2 % der Gemeinden erhielten keinen Zweckzuschuss im
Rahmen des KIG 2020.

Im Gegensatz zum KIG 2020 konnten Zweckzuschisse nur fur die Errichtung, Erweiterung und Sanierung von
bestimmten Bauvorhaben — z.B. Kindertageseinrichtungen und Schulen — oder fiir die Seniorenbetreuung
beansprucht werden. GemaR dem KIG 2020 waren etwa auch die Sanierung von GemeindestralRen oder
MafRnahmen zur attraktiveren Gestaltung des Ortskerns zuschussfahig.

Zum Beispiel benotigten GroRprojekte eine langere Planungsphase, sodass sie fir das KIP 2017 keine Berlck-
sichtigung mehr fanden.
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Den maximalen Zuschussrahmen des KIG 2023 schopften mit Stand April 2025
27,5 % der Gemeinden aus. Bei weiteren 5,9 % der Gemeinden lag der Ausschop-
fungsgrad bei mehr als 95 %, bei 56,5 % bis zu 95 %. 10,2 % der Gemeinden erhiel-
ten keinen Zweckzuschuss aus dem KIG 2023.

(2) Der Ausschopfungsgrad im Rahmen des KIG 2023 unterschied sich (mit Stand
April 2025) je nach Land und EinwohnergroRenklasse (in der Folge: EW-GroBen-
klasse) erheblich:

Abbildung 3:  Grad der Ausschdpfung des Zuschussrahmens nach Land und EinwohnergréRRenklasse
— Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2023, Stand April 2025
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Den grollten Anteil an Gemeinden, die keine Zweckzuschiisse aus dem KIG 2023
erhielten, wies Vorarlberg auf. Das Land Karnten wies den geringsten Anteil an Gemein-
den auf, die ihren maximalen Zweckzuschuss ausnUtzten. Nach der Stadt Wien, die
95,5 % der Mittel abrief, erreichten die Gemeinden des Landes Niederdsterreich mit
einem durchschnittlichen Ausschopfungsgrad von 71,3 % den héchsten Wert.

Der Anteil der Gemeinden, die keine Mittel abriefen, war unter den Kleinstgemein-
den héher; allerdings schopften mehr Kleinstgemeinden den Héchstbetrag aus als
Gemeinden mit 1.500 bis 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Statistische Auswertungen zu den
Kommunalinvestitionsgesetzen 2020 und 2023

Status der Erledigung der Antrage

(1) Ergebnisse zum KIG 2017 finden sich im Vorbericht ,Kommunale Investitionspro-
gramme 2017 und 2020 (Reihe Bund 2022/34).

(2) Nicht alle Antrage wurden positiv erledigt. Eine Ablehnung des Antrags war ebenso
moglich wie eine nachtragliche Riickzahlung von bereits ausgezahlten Zweckzuschis-
sen. Einige Gemeinden zogen ihren Antrag auch wieder zurick. Der Anteil der Antrage
ohne positive Erledigung fiel beim KIG 2023 niedriger aus als beim KIG 2020, was auf
einen Erfahrungsgewinn der antragstellenden Gemeinden hindeutet:

Abbildung 4:  Status der Erledigung der Antrdge von Gemeinden — Kommunale Investitions-
programme (KIP) 2020 und 2023, Stand April 2025

B erledigt
B abgelehnt
zuriickgezogen oder Zuschuss zurickbezahlt
in Bearbeitung
[ I I I I I I [
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Anzahl der Antrage

Umfasst sind auch Antrage von Gemeindeverbdnden.
Quelle: BHAG; Darstellung: RH
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Far das KIG 2020 reichten die Gemeinden? insgesamt 13.262 Antrdge ein. Davon
wurden 68,5 % positiv erledigt und 25,0 % abgelehnt. Bei 6,5 % der Antrdge wurde
der Antrag zurlickgezogen oder die Zuschisse wurden zurickgezahlt. Fir das KIG
2023 reichten die Gemeinden?® insgesamt 10.997 Antrdge ein, wovon 78,2 % als
positiv erledigt und 7,6 % als abgelehnt galten. Bei 11,7 % wurde der Antrag zurtck-
gezogen oder die Zuschisse wurden zurlickgezahlt. Rund 2,5 % der Antrage waren
Ende April 2025 noch in Bearbeitung.

Die Stadt Wien stellte 65 Antrage zum KIG 2020 und 60 Antrdage zum KIG 2023. Im
Durchschnitt stellten die Gemeinden 6,3 Antrage fir das KIG 2020 und 5,2 Antrage
flir das KIG 2023.

(3) Der Anteil der positiv erledigten Antréage war je nach Land und EW-GroRenklasse
unterschiedlich:

Tabelle 5: Positiv erledigte Antrage von Gemeinden nach Land und EinwohnergroRenklasse —
Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) 2020 und 2023, Stand April 2025

‘ KIG 2020 ‘ KIG 2023 ‘ EW-GroRenklasse ‘ KIG 2020 ‘ KIG 2023

in % der Antrage in % der Antrage

Burgenland 68,3 80,0 weniger als 1.500 EW 67,3 76,5
Karnten 68,9 78,5 1.500—-3.000 EW 67,5 77,6
Niederosterreich 69,3 78,5 3.001-7.500 EW 68,9 79,0
Oberosterreich 70,2 76,8 7.501-20.000 EW 72,5 78,7
Salzburg 69,9 82,0 mehr als 20.000 EW 72,1 83,3
Steiermark 69,6 78,9 Wien 76,9 90,0
Tirol 60,3 77,2

Vorarlberg 64,7 76,0

Wien 76,9 90,0

EW = Einwohnerinnen und Einwohner Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH
Bei den Antragen zum KIG 2020 wiesen die Gemeinden des Landes Tirol mit 60,3 % den
niedrigsten Anteil an positiv erledigten Antrégen auf. In allen Landern nahm der Anteil
an positiv erledigten Antragen mit dem KIG 2023 deutlich zu. Nach EW-GréRenklassen
wiesen kleinere Gemeinden einen niedrigeren Anteil auf als groRere Gemeinden.

Der RH hielt fest, dass der Anteil an positiv erledigten Antragen beim KIG 2023 deut-
lich héher war als beim KIG 2020. Nach Ansicht des RH kénnte das ein Indiz fir einen
Erfahrungsgewinn der antragstellenden Gemeinden sein. Der Anteil an positiv erle-
digten Antragen war bei groReren Gemeinden tendenziell hoher.

Enthalten in dieser Zahl sind 14 Antrage von Gemeindeverbanden; fir vier davon wurde ein Zweckzuschuss
ausgezahlt.

Enthalten in dieser Zahl sind zwolf Antrage von Gemeindeverbanden; fir drei davon wurde ein Zweckzu-
schuss ausgezahlt.
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Ausgezahlte Zweckzuschiisse nach Investitionskategorien

21 (1) Fir Zweckzuschisse nach dem KIG 2020 standen 18 unterschiedliche Investitions-
kategorien zur Verflgung, fir Zweckzuschlsse nach dem KIG 2023 weitere 13 Inves-
titionskategorien. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die bewilligten Antrdge und
Mittel auf die unterschiedlichen Kategorien verteilten:

Tabelle 6: Zweckzuschisse an Gemeinden — bewilligte Antrdge und Mittel nach Investitions-
kategorie, Stand April 2025

Zweckzuschiisse aus Kommunalinvestitionsgesetzen (KIG) KIG 2020 KIG 2023
Antrage o pur ANTEBS o EUR
bewilligt bewilligt

(Anteil in %) (Anteil in %)

(Anteil in %) (Anteil in %)

Investitionskategorien Topf Z

Z1. Errichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von 1.153 301,45 654 122,58
Kindertageseinrichtungen und Schulen (12,7 %) (30,2 %) (7,6 %) (15,7 %)
Z4..Err.|chtung, I.nstarjdhaltung und Sanl_erung von Spgrtstattgn und 652 88,33 372 30,00
Freizeitanlagen im Eigentum der Gemeinde, sofern diese keine (7.2 %) (8,8 %) (4,3 %) (3.8 %)
Belastung fir Umwelt, Natur und Gesundheit darstellen e e = e
Z8. Instandhaltung, Sanierung (einschlielich thermisch-energetische
Sanierung sowie der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energie- 480 66,59 212 17,25
trager) und Errichtung von Gebduden im Eigentum der Gemeinde, (5,3 %) (6,7 %) (2,5 %) (2,2 %)
sofern diese nach klimaaktiv Silber-Standard errichtet werden
L 1.190 90,73 555 36,86
Z12. Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungseinrichtungen (13,1 %) (9,1%) (6,5 %) (4,7 %)
. . 3.119 189,45 1.308 81,67
Z15. Sanierung von GemeindestralRen (34.3 %) (19,0 %) (15,2 %) (10,4 %)
Z16. Errichtung, Sanierung und Instandhaltung von Radverkehrs- 566 27,71 180 7,55
und FuBwegen (6,2 %) (2,8 %) (2,1 %) (1,0 %)
sonstige Kategorien Topf Z 1.929 33,91 624 135,33
(z.B. Offentlicher Verkehr, Ortskernattraktivierung) (21,2 %) (23,4 %) (7,3 %) (17,3 %)
Investitionskategorien Topf C
. . . . 689 69,80
C1.1 Thermisch-energetische Gebaudesanierung - - (8,0 %) (8,9 %)
. 759 52,65
C1.2 Umristung Beleuchtungssysteme - - (8,8 %) (6,7 %)
. . 1.920 105,81
C2.2 Photovoltaikanlagen und Speicher - - (22,3 %) (13.5 %)
sonstige Kategorien Topf C (z.B. Forcierung E-Mobilitat, B B 1.177 122,41
Dekarbonisierung von Fernwarmesystemen) (13,7 %) (15,6 %)
zusatzliche MalRnahme
Forderung von gemeinnitzigen Organisationen zur Deckung _ _ 150 0,38
gestiegener Energiekosten (1,7 %) (0,0 %)
Rundungsdifferenzen moglich Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

Umfasst sind auch Zweckzuschisse an Gemeindeverbande.
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Auf die Kategorien Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Gemeindestralsen-
sanierung entfiel die Halfte der ausgezahlten Mittel aus dem KIG 2020; beim KIG
2023 kam die Kategorie Photovoltaikanlagen und Speicher hinzu, die 13,5 % er-
reichte.

(2) Je nach Land und EW-GroRenklasse war die Verteilung der Mittel aus dem
KIG 2020 auf die Investitionskategorien unterschiedlich:

Abbildung 5:  Zweckzuschisse an Gemeinden aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020 —
Verteilung auf Investitionskategorien nach Land und EinwohnergroRenklasse,
Stand April 2025
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Quelle: BHAG; Darstellung: RH
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Wahrend im Landervergleich in der Steiermark und Vorarlberg ein hoher Anteil auf
die Kategorie Kindertageseinrichtungen und Schulen entfiel, war der Anteil im
Burgenland, in Karnten und in Niederdsterreich deutlich kleiner. Einen hohen Anteil
bei der Gemeindestrallensanierung wiesen die Lander Burgenland, Karnten, Ober-
Osterreich und Steiermark auf. In den Landern Niederosterreich und Tirol entfiel ein
hoherer Anteil auf die Kategorie Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsein-
richtungen, in der Stadt Wien auf Sportstatten und Freizeitanlagen (in Abbildung 5
enthalten in ,,sonstige Kategorien KIG 2020°).

Mit zunehmender EinwohnergréfRe der Gemeinden stieg tendenziell auch der Anteil

der Zweckzuschusse fur Kindertageseinrichtungen und Schulen, wahrend die Zweck-
zuschisse fir die Gemeindestrallensanierung einen geringeren Anteil einnahmen.
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Durch die zusatzlichen Investitionskategorien des KIG 2023 anderte sich die Auftei-
lung der Mittel nur geringflgig:

Abbildung 6:  Zweckzuschisse an Gemeinden aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2023 —
Verteilung auf Investitionskategorien nach Land und EinwohnergroRenklasse,
Stand April 2025
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Der Anteil der Kategorie Kindertageseinrichtungen und Schulen blieb im Landerver-
gleich in der Steiermark und Vorarlberg weiterhin hoch, ebenso wie der Anteil der
Gemeindestrallensanierung in den Landern Burgenland, Kérnten, Oberosterreich
und Steiermark. Den héchsten Anteil bei den neuen sonstigen Kategorien verzeich-
nete die Stadt Wien, hohe Anteile im Bereich Photovoltaikanlagen und Speicher die
Léander Karnten, Oberdsterreich und Tirol.

Der Anteil der Kategorie Photovoltaikanlagen und Speicher nahm mit steigender
Einwohnerzahl ab. Der Anteil der sonstigen neuen Kategorien, wie thermisch-ener-
getische Gebdudesanierung, Forcierung der E-Mobilitdt und Umristung von
Beleuchtungssystemen, nahm tendenziell zu.

(3) Das KIG 2023 sah vor, Zweckzuschisse fiir die neuen Investitionskategorien mit
Schwerpunkt auf dem Umstieg auf erneuerbare Energietrdger (in der Folge: Topf C)
sowie fir die bestehenden Investitionskategorien aus dem KIG 2020 (in der Folge:
Topf Z) mit jeweils der Halfte der Mittel zu dotieren. Mit Stand April 2025 war der
Topf C zu 70,2 % ausgeschopft, der Topf Z zu 86,2 %.
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Der Ausschdpfungsgrad variierte aber nach Land und EW-GroéRenklasse deutlich:

Abbildung 7:  Ausschopfungsgrad der Mittel des Kommunalinvestitionsgesetzes (KIG) 2023 nach
Investitionskategorien, Stand April 2025
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Quelle: BHAG; Darstellung: RH

Der Ausschopfungsgrad flr beide Topfe war in den Gemeinden aus dem Burgenland
und Karnten am niedrigsten, wobei die Ausschdpfung des Topfs C in den Gemeinden
Karntens mit knapp Uber 40 % besonders niedrig ausfiel. Je hdher die Einwohner-
zahl, desto mehr Mittel wurden ausgeschopft. Der Ausschopfungsgrad fir Zweckzu-
schiisse aus dem Topf C blieb bei Gemeinden unter 20.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern deutlich hinter jenem der grofBeren Gemeinden zurick.
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Drittforderungen

Die Gemeinden durften Zweckzuschisse nach den Kommunalinvestitionsgesetzen
flr Investitionsprojekte beantragen, die bereits durch Férderungen von Dritten (z.B.
des Landes) unterstitzt wurden. Die Summe aus Drittférderungen und Zweckzu-
schissen durfte die Projektgesamtkosten jedoch nicht Ubersteigen. Das Antragsfor-
mular sah Angaben zu Drittforderungen vor; die Buchhaltungsagentur prifte diese
Angaben vor Auszahlung des Zweckzuschusses. Gegebenenfalls passte sie die Hohe
des Zweckzuschusses an. Die Angaben der Gemeinden waren in einzelnen Fallen
fehlerhaft, etwa bei der Berechnung des im Antrag angefiihrten Forderbetrags.

Beinahe die Halfte aller Antrage (KIG 2020: 49,5 %; KIG 2023: 44,4 %) und hohe

Anteile der insgesamt ausgezahlten Zweckzuschiisse (KIG 2020: 55,6 %; KIG 2023:
35,9 %) betrafen Investitionsprojekte mit Drittforderungen.
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Die Anteile variierten nach Land und EW-Gr6Renklasse zum Teil deutlich:

Abbildung 8:  Anteil der Investitionsprojekte mit Drittférderungen an den ausgezahlten Zweck-
zuschussmitteln fir Gemeinden nach Land und EinwohnergroRenklasse,
Stand April 2025
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Quelle: BHAG; Darstellung: RH

Mit Ausnahme von Burgenland und Wien entfielen bei den Zweckzuschissen aus
dem KIG 2020 in allen Landern mehr als die Halfte der Mittel auf Investitionspro-
jekte, fur die die Gemeinden auch eine Drittférderung erhielten. Einen besonders
hohen Anteil wiesen die Gemeinden im Land Steiermark auf. Bei den Zweckzuschiis-
sen aus dem KIG 2023 ging der Anteil der Mittel fUr Investitionsprojekte mit Dritt-
forderungen zurlck, betrug aber in den Landern Salzburg und Vorarlberg weiterhin
mehr als zwei Drittel.
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Die Auswertung nach GemeindegrolRe zeigte, abgesehen vom niedrigen Wert bei
der Stadt Wien, geringe Unterschiede. In Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwoh-
nerinnen und Einwohnern lag bei den Zweckzuschissen aus dem KIG 2023 der Anteil
der Projekte mit Drittforderung unter 40 %.

22.2 Der RH hielt fest, dass ein hoher Anteil der Zweckzuschussmittel auf Investitionspro-
jekte mit Drittférderungen entfiel. Nach Ansicht des RH kdnnte das ein Indiz daftr
sein, dass die Wirkung der Zweckzuschisse aus den KIG 2020 und 2023 in vielen
Fallen nicht in der Ermoglichung von Investitionsprojekten fir die Gemeinden lag.
Vielmehr entlasteten die Mittel die Gemeinden bei der Finanzierung ihrer Investiti-
onsaktivitdten.
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Wirkung der Kommunalinvestitionsgesetze

Die Kommunalinvestitionsgesetze wiesen jeder Gemeinde einen maximalen Betrag
an beantragbaren Zweckzuschissen zu. Mit Ausnahme des Zweckzuschusses fiir den
digitalen Wandel wurden 50 % der beantragbaren Zweckzuschisse nach dem Schlis-
sel zur Volkszahl und 50 % nach dem abgestuften Bevdlkerungsschlissel ermittelt.
Diese Schlissel wurden zwar auch bei der Berechnung der Ertragsanteile im Finanz-
ausgleichsgesetz angewendet, allerdings kam dort dem abgestuften Bevolkerungs-
schllssel — der Gemeinden mit hdherer Einwohnerzahl einen Uberproportionalen
Faktor zuweist — eine grofRere Bedeutung zu. Dadurch unterschied sich z.B. die
Verteilung der Mittel aus dem KIG 2020 von der Verteilung der Mittel der Ertragsan-
teile 2023 deutlich, obwohl die Verteilungskurve einen dhnlichen Verlauf hatte:

Abbildung 9:  Mittelverteilung der Ertragsanteile im Jahr 2023, Mittel aus dem Strukturfonds im
Jahr 2023 und Zweckzuschisse aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020,
in Dezilen (D) gereiht nach Einwohnerzahl

Ertragsanteile

Zweckzuschisse aus

dem KIG 2020 /—

Mittel aus dem
Strukturfonds'

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
1§24 71 Finanzausgleichsgesetz 2017, ersetzt durch § 26 Finanzausgleichsgesetz 2024
Quellen: BHAG; BMF; Darstellung: RH
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Die Abbildung reiht alle Einwohnerinnen und Einwohner von der kleinsten Gemeinde
(Gramais) bis zur grolRten Gemeinde (Wien) und unterteilt sie in zehn gleich groRe
Gruppen (Dezile). Der durchschnittliche Betrag je Einwohnerin bzw. Einwohner fir
jedes Dezil zeigt, dass die Ertragsanteile ab dem sechsten Dezil zunahmen und im
achten bis zehnten Dezil — weitestgehend die Stadt Wien — mit rd. 1.600 EUR pro
Einwohnerin bzw. Einwohner den hochsten Wert aufwiesen. Der Zuwachs fir die
groBeren Gemeinden (insbesondere die Stadt Wien) fiel bei den Zweckzuschiissen
aus dem KIG 2020 geringer aus als bei den Ertragsanteilen. Ganzlich anders war die
Verteilung bei den Mitteln aus dem Strukturfonds, die allerdings ein deutlich gerin-
geres Volumen aufwiesen. Den Mitteln aus dem Strukturfonds kam insofern Bedeu-
tung zu, als ungenutzte Mittel aus den Kommunalinvestitionsgesetzen dem
Strukturfonds zugewiesen und in weiterer Folge nach einem anderen Schlissel
verteilt wurden.

Wie der RH bereits in TZ 13 festhielt, stand bei den Kommunalinvestitionsgesetzen

das Ziel im Vordergrund, die Investitionsaktivitdten von Gemeinden zu unterstitzen.
Insbesondere das KIG 2023 verknlpfte dieses Ziel zudem mit einem inhaltlichen
Schwerpunkt.

Der RH wies allerdings darauf hin, dass — wie gesetzlich vorgesehen — die Berech-
nung der Mittelverteilung weder den Bedarf der Gemeinden noch die finanzielle
Ausstattung oder die Investitionsaktivitditen von Gemeinden bericksichtigte,
sondern ausschlieRlich die Bevolkerungszahl. Das war insbesondere bei Finanzzu-
weisungen der Fall, die, im Gegensatz zu Zweckzuschissen, an keine inhaltlichen
Vorgaben des Bundes gekniipft waren.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, GesetzesentwUrfe so zu gestalten, dass
Mittel zur finanziellen Unterstitzung von Gemeinden zielgerichteter eingesetzt
werden, um so eine hohere Effektivitdt und einen geringeren Mitteleinsatz zu errei-
chen.

Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Gesetzgeber mit
der Schaffung von kommunalen Investitionsprogrammen in erster Linie kurzfristig
die Investitionsfahigkeit der Gemeinden unterstitzen wollte. Von der Entwicklung
der Ertragsanteile seien alle Gemeinden gleichermaRen betroffen gewesen, was den
Spielraum fir Investitionen eingeschrankt habe. Das Ziel der Starkung der Investiti-
onskraft der Gemeinden sei durch die Zweckbindungen fir Investitionen verfolgt
worden.
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(1) Den Erlduterungen zur Gesetzesnovelle 2025 war zu entnehmen, dass die
Bundesregierung mit den vier KIG 2017, 2020, 2023 und 2025 auf unterschiedliche
Krisen reagiert hatte und den Gemeinden Zweckzuschisse fir Investitionen zur
Verflgung stellte, um kommunale Investitionen zu unterstitzen und so den Wirt-
schaftsstandort zu starken. Das KIG 2020 war demnach eine Reaktion auf die COVID-
19-Pandemie, durch die die Ertragsanteile eingebrochen waren. Mit dem KIG 2023
reagierte die Bundesregierung auf die Verteuerung der Energie aufgrund des russi-
schen Angriffskriegs auf die Ukraine und hohe Inflationsraten. Das KIG 2025 schliel3-
lich stellte eine Reaktion auf die relativ schwache Entwicklung der Ertragsanteile dar.

(2) Das Auftreten mehrerer Krisen war in Osterreich seit 2010 am Verlauf des realen
Wirtschaftswachstums zu beobachten:

Abbildung 10: Wachstumsrate (real) und Inflationsrate (2010 bis 2024)

— Inflationsrate
(BIP-Deflator)

— reales
Wirtschaftswachstum

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

BIP = Bruttoinlandsprodukt Quelle: Statistik Austria; Darstellung: RH
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In den Jahren 2012 und vor allem 2013 schwachte sich das Wirtschaftswachstum
aufgrund der ,Euro- bzw. Staatsschuldenkrise” ab. Zwischen 2014 und 2019 folgte
eine wirtschaftliche Erholung mit positiven jahrlichen Zuwachsraten von bis zu 2 %
und mehr. Bedingt durch die COVID-19-Pandemie brach im Jahr 2020 die Wirt-
schaftsleistung deutlich ein; in den Jahren 2021 und 2022 folgten dem wieder deut-
liche Zuwachsraten. Im Jahr 2023 brach das Wirtschaftswachstum allerdings erneut
ein. Im Gegensatz zu den vorhergehenden Einbriichen war der Rickgang 2023 und
2024 mit einer hohen Inflation verbunden.

(3) Die Investitionsausgaben der Gemeinden nahmen zwischen 2012 und 2024 zu,
wie die folgende Abbildung mit inflationsbereinigten Werten zeigt:

Abbildung 11: Entwicklung der Investitionen in den Gemeinden (inflationsbereinigt)

inMrd. EUR kommunale Steuern
: und Abgaben

60 —
50 — M

der Gemeinden
40 — 1

30 —

Transfers des Bundes

20 an die Gemeinden Transfers des Bundes
(ohne KIG) an die Gemeinden

1,0 —

0,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KIG = Kommunalinvestitionsgesetze Quelle: Statistik Austria; Darstellung: RH

Nach einem Anstieg zwischen 2012 und 2014 gingen die Gemeindeinvestitionen bis
2016 leicht zurick. Danach stiegen sie wieder deutlich an. Nach einem Riickgang im
Jahr 2020 erfolgte ein weiterer deutlicher Anstieg, sodass der reale Zuwachs
zwischen 2012 und 2024 bei 88,4 % lag. Nach Haushaltsabschnitten verzeichneten
zwischen 2020 und 2024 vor allem die Bereiche Schulen und Gemeindestrafien
einen deutlichen Zuwachs von jeweils Gber 200 Mio. EUR.

Als wichtige Einnahmequelle der Gemeinden entwickelten sich die kommunalen
Steuern und Abgaben mit einem dhnlichen Anstieg wie die Gemeindeinvestitionen.
Die Transferleistungen des Bundes, zu denen auch die Zweckzuschisse aus den
Kommunalinvestitionsgesetzen zahlten, nahmen seit 2017 zu. Ohne diese Zweckzu-
schiisse waren die Transfers des Bundes an die Gemeinden auf dem gleichen Niveau
geblieben.
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(4) Die Gemeinden Osterreichs unterschieden sich nicht nur hinsichtlich der Einwoh-
nerzahl, ihrer demografischen Struktur und ihrer regionalwirtschaftlichen Lage,
sondern auch hinsichtlich ihrer finanziellen Situation. Die folgenden Ausfihrungen
stellen — ungeachtet der groen Unterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden —
die Ergebnisse fir alle Gemeinden aggregiert dar:

Die finanzielle Situation der Gemeinden war insbesondere einnahmenseitig sehr
stark von der Konjunktur abhangig. Die operative Gebarung?, die weitestgehend den
laufenden Betrieb einer Gemeinde abbildet, wies fiir die Gemeinden Osterreichs
insgesamt durchgehend einen Uberschuss auf; dieser nahm in den Jahren 2010 bis
2019 tendenziell zu, fiel aber 2020, 2021 sowie 2023 und 2024 niedriger aus.
Neben dem konjunkturbedingten Riickgang der 6ffentlichen Einnahmen insbeson-
dere im Jahr 2020, der sowohl den Bundeshaushalt®* als auch die Gemeindehaus-
halte (z.B. Rickgang der Ertragsanteile und der kommunalen Steuereinnahmen)
betraf, verschlechterten auch steigende Transferleistungen der Gemeinden (z.B.
Krankenanstaltenbeitrage, Sozialhilfe) den operativen Saldo der Gemeinden3.

Der negative Saldo der investiven Gebarung®, der die Investitionstatigkeit der
Gemeinde abbildet, nahm im selben Zeitraum tendenziell zu und stieg vor allem
2022 bis 2024 deutlich an. Diese zunehmende finanzielle Belastung der Gemeinden
erhohte sich zusatzlich durch Tilgungsleistungen flr bestehende Darlehen.

In der operativen Gebarung werden auf der Einnahmenseite z.B. Steuern und Abgaben, Ertragsanteile und
Transfers des Landes (etwa Bedarfszuweisungsmittel) sowie auf der Ausgabenseite z.B. Personal- und Verwal-
tungsaufwand und Transfers ans Land (etwa Krankenanstaltenbeitrag) verbucht.

siehe dazu Bundesrechnungsabschluss 2020

siehe dazu KDZ — Zentrum fiir Verwaltungsforschung, Osterreichische Gemeindefinanzen 2025 — Entwicklun-
gen 2014 bis 2028, Stadtdialog — Schriftenreihe des Osterreichischen Stadtebundes (2025)

In der investiven Gebarung werden auf der Einnahmenseite z.B. VerduRerungen von Grundsttcken und
Kapitaltransfers des Bundes (z.B. Zweckzuschlsse aus den Kommunalinvestitionsgesetzen) sowie auf der
Ausgabenseite z.B. der Ankauf von Grundstiicken und die Errichtungskosten von Gebduden verbucht.
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Abbildung 12 zeigt den Finanzierungsbedarf der Gemeinden fir den Zeitraum 2010
bis 2024:

Abbildung 12:  Entwicklung des Finanzierungsbedarfs der Gemeinden
¢ [ saldo operativ

Saldo investiv
B Tilgungen

Finanzierungsbedarf

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Quelle: Statistik Austria; Darstellung: RH

Da seit 2010 die Summe aus dem negativen Saldo der investiven Gebarung und den
Tilgungsleistungen den Uberschuss aus der operativen Gebarung tibertraf, entstand
fir die Gemeinden ein Finanzierungsbedarf. Dieser stieg insbesondere in den Jahren
2017, 2020 sowie 2023 und 2024 stark an; die Gemeinden bewaltigten ihn zum
Uberwiegenden Teil durch die Aufnahme von Darlehen.

Dieser Anstieg der Verbindlichkeiten spiegelte sich auch im 6ffentlichen Schulden-
stand nach ESVG* — veroffentlicht von der Statistik Austria — wider. Er berlcksichtigte
auch die Gemeindeeinheiten des Sektors Staat aufRerhalb des Gemeindehaushalts.

ESVG = Europaisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
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Abbildung 13 zeigt den 6ffentlichen Schuldenstand der Gemeinden fir den Zeit-
raum 2012 bis 2024:

Abbildung 13:  Entwicklung des offentlichen Schuldenstandes der Gemeinden

Gemeinden ohne Wien
: [ Wien Schuldenstand in %
2500 — des BIP :
— 8,0
20,00 —f 70
— 6,0
15,00 — /_____\_/ L 5,0
- — 4,0
10,00 — L 30
— 2,0
500 —
— 1,0
0,00 — — 0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
BIP = Bruttoinlandsprodukt Quelle: Statistik Austria; Darstellung: RH
Der offentliche Schuldenstand der Gemeinden einschliefilich der Stadt Wien nahm
im Zeitraum 2012 bis 2024 von 12,868 Mrd. EUR auf 24,033 Mrd. EUR zu; der offent-
liche Schuldenstand der Stadt Wien nahm dabei etwas deutlicher zu als jener der
anderen Gemeinden zusammen.
Unter Bericksichtigung der Inflation verlief der Anstieg flacher, der Anteil des 6ffent-
lichen Schuldenstandes der Gemeinden am Bruttoinlandsprodukt (BIP) nahm aller-
dings ebenfalls von 4,1 % auf 5,0 % zu.
24.2 Der RH hielt fest, dass die Gemeinden im Zeitraum 2017 bis 2024 eine erhdhte Inves-

titionstatigkeit aufwiesen, der insbesondere in den Jahren 2020, 2021 sowie 2023
und 2024 ein konjunkturbedingter Riickgang der Uberschiisse aus der operativen
Gebarung gegenlberstand. In der Folge nahmen in diesen Jahren die langfristigen
Verbindlichkeiten der Gemeinden zu.

Bis zur Gesetzesnovelle 2025 bestand bei Inanspruchnahme von KIP-Mitteln eine
Verpflichtung zur Kofinanzierung durch die Gemeinden, wodurch diese mit einem
weiteren Ausgabenerfordernis konfrontiert waren. Bei ansteigenden Gemeindein-
vestitionen im Zeitraum 2017 bis 2024 und bereits vorhandenen Transfers fur Inves-
titionszwecke des Bundes an die Gemeinden stellten die Kommunalen
Investitionsprogramme eine zusatzliche Transferleistung des Bundes zur Férderung
kommunaler Investitionen dar.
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DarUber hinaus sah der RH in den Kommunalen Investitionsprogrammen eine Belas-
tung des Bundeshaushalts, da der Bund ebenso wie die Gemeinden vom krisenbe-
dingten Riickgang der gemeinschaftlichen Bundesabgaben betroffen war.

Der RH empfahl dem Finanzministerium, kiinftigen MaRnahmen und Programmen,
die Gemeinden zusatzliche finanzielle Mittel des Bundes zuweisen, eine Analyse
voranzustellen, die die Notwendigkeit der Malnahme umfassend darlegt und ihre
Wirkungsziele entsprechend formuliert.

Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die Bundesregierung
mit den vier Kommunalen Investitionsgesetzen auf unterschiedliche Krisen reagiert
und Mittel fur Investitionen zur Verfligung gestellt habe, um kommunale Investitio-
nen zu unterstitzen und den Wirtschaftsstandort zu starken. Anlass fir die Verab-
schiedung der Kommunalen Investitionsgesetze sei also die Notwendigkeit gewesen,
rasch auf die evidenten Entwicklungen der Konjunktur bzw. der Ertragsanteile zu
reagieren.

Der RH verwies auf die bestehenden Transferleistungen des Bundes an die Gemein-
den sowie auf die gestiegenen Investitionsaktivitdten der Gemeinden. Die Notwen-
digkeit zusatzlicher Transferleistungen des Bundes war fir den RH nicht ausreichend
begriindet. Er hielt daher seine Empfehlung aufrecht, vor der Umsetzung zuséatz-
licher Programme eine Analyse hinsichtlich der Notwendigkeit und die Formulierung
von Wirkungszielen voranzustellen.
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Vertragliche Regelungen zwischen
Finanzministerium und Buchhaltungsagentur
(Abwicklungsvertrage)

25.1 Das Finanzministerium schloss mit der Buchhaltungsagentur folgende Vertrage, die
den Umfang der Leistungen, den Zeitraum und das Entgelt fur die Abwicklung der
KIP regelten:

Tabelle 7: Eckdaten der Vertrage zwischen Finanzministerium und Buchhaltungsagentur

‘ KIP 2017 ‘ KIP 2020 ‘ KIP 2023 ‘ KIP 2025

1. Juni 2020 bis
1. April 2017 bis 31. Dezember 2026 =~ 1.Janner 2023 bis

Leistungszeitraum laut Vertrag 31. Dezember 2022 (urspringlich 30. Juni 2027 KA.
31. Dezember 2025)

) ) ) April 2017 bis Mai 2020 bis Dezember 2022 bis . )
effektiver Leistungszeitraum Mai 2023 April 2025 April 2025 bis April 2025
Datum des Vertrags 2. Oktober 2017 17. August 2020 31. Oktober 2023 23. Oktober 2025
Datum des Zusatzvertrags 23. August 2019, ) )
bzw. der Zusatzvertrage 4. November 2021 4. November 2021 kein Vertrag kein Vertrag
Auflosungsvertrag kein Vertrag 23. Oktober 2025 23. Oktober 2025 23. Oktober 2025
k.A. = keine Angabe Quellen: BMF; BHAG; Zusammenstellung: RH

KIP = Kommunales Investitionsprogramm

e Der Vertrag zum KIP 2017 sah einen Leistungszeitraum von Anfang April 2017 bis
Ende 2021 vor. Ein Zusatzvertrag vom August 2019 traf spezifische Regelungen zu
den Belegprifungen. Ein weiterer Zusatzvertrag vom November 2021 verldangerte
den Leistungszeitraum bis Ende 2022. Tatsachlich erbrachte die Buchhaltungsagen-
tur bis inklusive Mai 2023 Leistungen im Zusammenhang mit dem KIP 2017; eine
Vertragsanderung Uber eine weitere Verlangerung des Zeitraums gab es nicht.

e Der Vertrag zum KIP 2020 vom August 2020 legte urspringlich einen Leistungszeit-
raum von Anfang Juni 2020 bis Ende 2025 fest. Aufgrund der gesetzlichen Verlange-
rung der Fristen zum KIP 2020 erweiterte sich der Leistungszeitraum bis Ende 2026.
Ein diesbezlglicher Zusatzvertrag wurde im November 2021 unterfertigt.

e laut Vertrag zum KIP 2023 vom Oktober 2023 sollte die Buchhaltungsagentur Leis-
tungen von Anfang Janner 2023 bis Ende Juni 2027 erbringen. Erste Leistungen
zeichnete die Buchhaltungsagentur im Dezember 2022 auf. Auch fir das KIP 2023
wurden die Fristen gesetzlich verlangert. Ein Zusatzvertrag lber eine Verldngerung
des Leistungszeitraums der Buchhaltungsagentur lag zur Zeit der Follow-up-Uber-
prifung nicht vor.

53

www.parlament.gv.at

55 von 92



56 von 92

54

25.2

25.3

34

111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Das KIG 2025 trat am 23.Juli 2024 in Kraft. Uber die Abwicklung durch die Buch-
haltungsagentur gab es zur Zeit der Follow-up-Uberpriifung keinen Vertrag, obwohl
die Buchhaltungsagentur bereits Leistungen in diesem Zusammenhang erbrachte.>
Am 30. April 2025 informierte das Finanzministerium die Buchhaltungsagentur daru-
ber, dass sie ihre Tatigkeit mit diesem Stichtag fir alle Kommunalen Investitions-
programme einstellen solle. Die Auflésungsvertrage wurden am 23. Oktober 2025
unterfertigt.

Der RH stellte kritisch fest, dass die Vertrage zwischen dem Finanzministerium und
der Buchhaltungsagentur Uber die Abwicklung des KIP 2017, 2020 und 2023 erst
unterschrieben wurden, als die Buchhaltungsagentur bereits Leistungen dafir
erbrachte.

Far das KIP 2025 lag mehr als neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes, das die
Buchhaltungsagentur als Abwicklungsstelle vorsah, kein Vertrag vor. Somit ging die
Buchhaltungsagentur in Vorleistung fir den Aufbau der notwendigen Infrastruktur
zur Abwicklung des KIP 2025, ohne dass die Bedingungen daflr klar geregelt waren.

Der RH empfahl dem Finanzministerium und der Buchhaltungsagentur, Vertrage zur
Beauftragung bzw. Erbringung von Leistungen bereits vor Beginn der Tatigkeiten
abzuschlieBen. Bei Anderungen der Vertragsbedingungen wéren zeitnah Zusatzver-
trage abzuschlielRen.

(1) Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass eine vertragliche
Ausgestaltung vor Beginn der Tatigkeiten der Buchhaltungsagentur aufgrund der
gesetzlichen Determinierung der Buchhaltungsagentur als Abwicklungsstelle nicht
notwendig gewesen sei. Eine Frist fiir den Abschluss einer Vereinbarung habe nicht
bestanden. Das Finanzministerium habe die rasche Implementierung der kommuna-
len Investitionsprogramme als prioritar erachtet.

(2) Laut Stellungnahme der Buchhaltungsagentur sei aufgrund der sondergesetzli-
chen Festlegung der Buchhaltungsagentur als Abwicklungsstelle vor Beginn der
Tatigkeiten kein Vertragsabschluss erforderlich gewesen. Fir den Abschluss der
Vereinbarung sei dartber hinaus keine Frist vorgesehen.

Die Bekanntmachung zum Kommunalinvestitionsgesetz 2023 sei am 6. Dezem-
ber 2022 erfolgt. Das Gesetz sei am 7. Dezember 2022 in Kraft getreten. Der
Abschluss eines Vertrags vor Vertragsbeginn mit 1. Jdnner 2023 ware demzufolge
nicht realistisch gewesen.

Beispielsweise entwickelte sie eine Datenbank weiter, konzipierte gemeinsam mit einem IT-Dienstleister ein
E-Formular und schulte ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch die Mitwirkung an den Richtlinien hatte
bereits zeitliche Ressourcen in Anspruch genommen. Weiters beantwortete sie Anfragen der Gemeinden
dahin gehend, wann eine Antragstellung zum KIP 2025 moglich sein wiirde.
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Der RH wies darauf hin, dass zwischen dem Inkrafttreten des Kommunalinvestitions-
gesetzes 2023 und dem Vertrag vom Oktober 2023 mehr als zehn Monate lagen.
Uber die Abwicklung des KIP 2025 gab es zur Zeit der Follow-up-Uberpriifung keinen
Vertrag, obwohl die Buchhaltungsagentur bereits Leistungen daflr erbracht hatte.
Der RH blieb daher bei seiner Empfehlung.

Kosten der Abwicklung

(1) Abrechnungsmodalitaten

Die Vertrage legten die Abrechnungsmodalitaten fur die erbrachten Leistungen der
Buchhaltungsagentur fest. Fir das KIP 2017 und das KIP 2020 hatte die Abrechnung
jahrlich im Nachhinein, jeweils bis spatestens 1. Méarz des Folgejahres, zu erfolgen.
Im Rahmen des KIP 2023 waren die geleisteten Stunden jeweils im Nachhinein zu
den Stichtagen 31. Marz, 30. Juni, 30. September und 30. November abzurechnen.
Bewertet wurden die abgerechneten Stunden zu einem vertraglich festgelegten
Stundensatz, der jahrlich indexiert wurde.?* Kosten fiir externe Dienstleister, die die
Buchhaltungsagentur fir die Entwicklung von Formularen und Programmierarbeiten
an der Datenbank in Anspruch nahm, verrechnete sie weiter.

Wahrend fur das KIP 2017 noch ein Gesamthdchstbetrag sowie Hochstbetrage fir
einzelne Abwicklungsphasen vereinbart waren, gab es fir das KIP 2020 nur noch
einen Gesamthochstbetrag. Im KIP 2023 waren hingegen keine betraglichen Gren-
zen festgelegt. Flr das KIP 2025 lag keine Vereinbarung vor.

mit Ausnahme der Entwicklungsphase im KIP 2017, fir die ein pauschaler Betrag in Hohe von 16.500 EUR
vereinbart wurde
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(2) KIP 2017

Die Buchhaltungsagentur rechnete im Rahmen des KIP 2017 insgesamt
11.466,31 Leistungsstunden bzw. Entgelte in Hohe von 0,89 Mio. EUR ab. Das
entsprach 40,6 % des vertraglich vereinbarten Hochstbetrags fir Entgeltes®:

Tabelle 8: Entgelt fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2017

LT Auszahlung an
. Leistungs- Entgelt fiir Reise- verrechnete &
Abrechnungszeitraum 5 . Buchhaltungsagentur
stunden Leistung aufwendungen | Leistungen von :
. bis Oktober 2025
Dritten
in Stunden in EUR
Entwicklungspauschale k.A. 16.500,00 k.A. k.A. 16.500,00
4. Juli 2017 bis
22 Dezember 2017 644,30 44.714,42 k.A. k.A. 44.714,42
2. Janner 2018 bis
14. November 2018 3.317,52 233.818,81 k.A. k.A. 233.818,81
16. Janner 2019 bis
30. April 2020 2.638,52 190.454,14 11.730,48 k.A. 202.184,62
4. Mai 2020 bis
31 Dezember 2020 418,52 30.568,70 2.728,24 k.A. 33.296,94
5. Janner 2021 bis
31. Dezember 2021 2.091,36 154.593,33 8.544,78 k.A. 163.138,11
3. Janner 2022 bis
16. Mai 2023 2.356,09 181.894,34 10.880,78 k.A. 192.775,12
Summe 11.466,31 852.543,74 33.884,28 k.A. 886.428,02

k.A. = keine Angabe

36

37

56

Quelle: BMF; Zusammenstellung: RH

§ 2 Abs. 1 KIG 2017 sah vor, dass der Bund zur teilweisen Deckung der Aufwendun-
gen der Gemeinden® 175 Mio. EUR als Zweckzuschuss zur Verfligung stellt. Laut § 2
Abs. 7 KIG 2017 waren von diesem Betrag die Personal- und Sachkosten des Bundes
flr die Abwicklung sowie die Kosten fir die Abwicklungsstelle abzuziehen. Die
Wirkungsorientierte Folgenabschatzung zum KIG 2017 bezifferte die Kosten fiir die
gesamte Abwicklung (Personalaufwand, betrieblicher Sachaufwand und Werkleis-
tungen) mit 2,19 Mio. EUR; davon waren 2,07 Mio. EUR flr Leistungen der Buchhal-
tungsagentur angesetzt. Die Differenz zwischen 175 Mio. EUR und 2,19 Mio. EUR
stellte das Finanzministerium den Gemeinden zur Verfiigung.

Die tatsdchlich angefallenen Personal- und Sachkosten erhob das Finanzministerium
nicht. Die Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur standen nach der letzten
Schlussrechnung hingegen fest; sie betrugen 0,89 Mio. EUR. Das waren um

Der maximal verrechenbare Betrag laut Vertrag fir das KIP 2017 belief sich auf 2.185.380 EUR.

und von ihnen beherrschter Projekttrager
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Abrechnungszeitraum

26. Mai 2020 bis
30. Dezember 2020

4. Janner 2021 bis
30. Dezember 2021

3. Janner 2022 bis
30. Dezember 2022

2. Janner 2023 bis
29. Dezember 2023

Summe

k.A. = keine Angabe
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1,18 Mio. EUR weniger, als das Finanzministerium in der Wirkungsorientierten
Folgenabschatzung angenommen hatte.

(3) KIP 2020

FirdasKIP 2020 rechnete die Buchhaltungsagentur bis inklusive 2023 29.263,01 Leis-
tungsstunden und Entgelte von insgesamt 2,23 Mio. EUR ab:

Tabelle 9: Entgelt fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2020

LI Auszahlung an
Leistungs- Entgelt fur Reise- verrechnete &
stunden Leistun aufwendungen Leistungen von e
& & i bis Oktober 2025
Dritten
in Stunden in EUR
7.797,03 571.522,30 k.A. 6.624,00 578.146,30
11.012,89 816.165,28 k.A. k.A. 816.165,28
7.419,75 572.953,10 k.A. k.A. 572.953,10
3.033,34 258.137,23 822,61 7.725,62 266.685,46
29.263,01 2.218.777,91 822,61 14.349,62 2.233.950,14

Quelle: BMF; Zusammenstellung: RH

Farihre Leistungen im Jahr 2024 stellte die Buchhaltungsagentur im Dezember 2024
eine Rechnung Uber 0,46 Mio. EUR aus. Weil dadurch das (nicht indexierte) verein-
barte Hochstentgelt von 2,34 Mio. EUR Uberschritten wurde, stornierte die Buchhal-
tungsagentur diese Rechnung wieder. Die Uberschreitung des vereinbarten Entgelts
begriindete die Buchhaltungsagentur damit, dass das KIP 2020 im Vergleich zum
KIP 2017 wesentlich komplexer ausgestaltet war und damit mehr Arbeitsaufwand
erforderte.

Das Finanzministerium und die Buchhaltungsagentur beabsichtigten eine Vertrags-
anderung, um diese und weitere anfallende Leistungen verglten zu kdnnen. Erst mit
dem Auflésungsvertrag vom 23. Oktober 2025 konnte eine Einigung tber die noch
abzurechnenden Betrage erzielt werden. Dieser legte die Abwicklungskosten fir das
KIP 2020 mit 2,97 Mio. EUR fest. Daraus ergaben sich offene Forderungen der Buch-
haltungsagentur gegentber dem Finanzministerium in Hohe von 0,73 Mio. EUR.

www.parlament.gv.at

59 von 92



60 von 92

Abrechnungszeitraum

2. Janner 2023 bis
30. November 2023

1. Dezember 2023 bis
29. Marz 2024

2. April 2024 bis
28. Juni 2024

1. Juli 2024 bis
30. September 2024

1. Oktober 2024 bis
29. November 2024

Summe

k.A. = keine Angabe
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(4) KIP 2023

Far die Abwicklung des KIP 2023 rechnete die Buchhaltungsagentur bis Ende Novem-
ber 2024 22.511,43 Leistungsstunden bzw. 1,98 Mio. EUR ab. Fir die Leistungen,
die sie im Zeitraum Dezember 2024 bis April 2025 erbrachte, stellte sie bis zur Unter-
zeichnung des Auflésungsvertrags keine Rechnung, obwohl die Leistungen laut
Vertrag viermal im Jahr abzurechnen waren:

Tabelle 10: Entgelt fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2023

LIS Auszahlung an
Leistungs- Entgelt fur Reise- verrechnete &
stunden Leistun aufwendungen Leistungen von e
& & i bis Oktober 2025
Dritten
in Stunden in EUR
8.587,88 721.381,92 225,49 1.926,57 723.533,98
4.405,65 390.946,26 207,09 648,00 391.801,35
3.358,67 301.944,43 k.A. 333,94 302.278,37
3.524,09 316.815,69 992,98 k.A. 317.808,67
2.635,14 236.899,09 295,34 6.384,00 243.578,43
22.511,43 1.967.987,39 1.720,90 9.292,51 1.979.000,80

Quelle: BMF; Zusammenstellung: RH

Der Auflésungsvertrag bezifferte die gesamten Leistungsentgelte aus dem KIP 2023
mit 2,47 Mio. EUR. Daraus ergaben sich offene Forderungen der Buchhaltungsagen-
tur gegeniber dem Finanzministerium in Héhe von 0,49 Mio. EUR.

(5) KIP 2025

Obwohl fur das KIP 2025 keine Antréage der Gemeinden vorgesehen waren, fielen fur
die Buchhaltungsagentur im Rahmen der Vorbereitung bereits Aufwande an. Die
Buchhaltungsagentur stellte zum Stichtag 26. Mai 2025 daflir 569 Leistungsstunden
fest. Zuséatzlich fielen IT-Kosten fir die Datenbank und die Entwicklung der Formu-
lare an. Fir diese Leistungen wurde eine Abgeltung im Ausmaf von 28.000 EUR
vereinbart.
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(6) Gesamtkosten

Die folgende Tabelle fasst die Gesamtkosten je Investitionsprogramm zusammen:

Tabelle 11: Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur

laufend offene
Programm abgerechnete Forderungenim | Gesamtkosten
Betrage Oktober 2025
in EUR
Kommunales Investitionsprogramm 2017 886.428,02 0,00 886.428,02
Kommunales Investitionsprogramm 2020 2.233.950,14 732.049,87 2.966.000,00
Kommunales Investitionsprogramm 2023 1.979.000,80 487.999,20 2.467.000,00
Kommunales Investitionsprogramm 2025 0,00 28.000,00 28.000,00
Summe 5.099.378,96 1.248.049,06 6.347.428,02

Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

Die Buchhaltungsagentur hatte bis Oktober 2025 bereits Kosten von 5,10 Mio. EUR
flr die Abwicklung der Kommunalen Investitionsprogramme abgerechnet. Nach
Unterzeichnung der Auflésungsvertrage im Oktober 2025 ergaben sich offene Forde-
rungen der Buchhaltungsagentur gegeniber dem Finanzministerium in Héhe von
1,25 Mio. EUR. Die Gesamtkosten fir die Abwicklung der Kommunalen Investitions-
programme betrugen daher 6,35 Mio. EUR.

(1) Der RH kritisierte, dass das Finanzministerium es unterlassen hatte, den Sach-
und Personalaufwand flr das KIP 2017 zu erfassen und darzustellen. Da laut KIG
2017 die Abwicklungskosten aus dem dotierten Betrag von 175 Mio. EUR zu decken
waren, waren nach Ansicht des RH die tatsachlichen Kosten jedenfalls den budge-
tierten Kosten laut Wirkungsorientierter Folgenabschatzung gegeniberzustellen,
damit allféllige Restbetrdge an die Gemeinden ausgezahlt werden konnen.

(2) Der RH hielt kritisch fest, dass die Buchhaltungsagentur aufgrund der nicht zeit-
gerecht erfolgten Anpassung des vertraglich vorgesehenen Hoéchstbetrags ihre
erbrachten Leistungen fur das KIP 2020 bis Oktober 2025 nicht zur Génze abrechnen
konnte.

(3) Der RH begriRte zwar die Verwaltungsvereinfachung, die mit der Umwandlung
der Zweckzuschisse in Finanzzuweisungen einherging. Er wies jedoch kritisch darauf
hin, dass die Umwandlung zu einem Zeitpunkt erfolgte, zu dem der GroRteil der
Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur bereits angefallen war. Somit war mit
vergleichsweise geringen Einsparungen aufgrund der gesetzlichen Anderung zu
rechnen.
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Das Finanzministerium teilte in seiner Stellungnahme mit, dass die gesetzliche
Ausformulierung der Abwicklungskosten und der Hohe des Zweckzuschusses aus-
legungsbediirftig gewesen sei. Ab dem KIG 2020 sei auf eine klarere Formulierung
geachtet worden. Die Rechtsauffassung des RH, wonach bei geringeren Verwal-
tungskosten bzw. bei hdheren Verwaltungskosten der Strukturfonds hatte erhoht
bzw. geklrzt werden missen, sei mit dem Wortlaut des KIG 2017 nicht in Einklang zu
bringen.

Das KIG 2025 sei bei der Gesetzesnovelle noch nicht produktiv gewesen und die
Abwicklungsstelle hatte mindestens bis zum Jahr 2029 Tatigkeiten auszuflhren
gehabt. Somit seien fast samtliche Abwicklungskosten eines Programms sowie die
Nachweisverfahrens- und Priifkosten des KIG 2020 und KIG 2023 eingespart worden.

Abwicklung der Projekte
am Beispiel der Stadt Wien

Prozessablauf allgemein

(1) Die Abwicklung der Projekte im Rahmen der Kommunalen Investitionspro-
gramme?® lief3 sich in zwei Phasen einteilen:

die Antragsphase (vom Einlangen des Antrags bis zur Auszahlung inklusive Verstan-
digungsschreiben an die Gemeinde) und

die Nachweisphase (vom Einlangen der Endabrechnungen bis zu einem Verstandi-
gungsschreiben an die Gemeinde und —im Einzelfall — einer etwaigen Belegpriifung).

Sofern nicht explizit anders dargelegt, beziehen sich die folgenden Ausfihrungen
sowohl auf das KIP 2020 als auch auf das KIP 2023.

(2) Im Rahmen der Antragsphase reichten die Gemeinden ihre Antrége Uber eine
Online-Plattform bei der Buchhaltungsagentur ein. Diese Uberprifte, ob die Antrage
den Richtlinien entsprachen. Bei unvollstdndigen oder mangelhaften Antrdgen
forderte sie Nachreichungen der Gemeinden per E-Mail an; bei bestimmten Méngeln
mussten die Antrage neu eingebracht werden (siehe TZ 31). Nach Abschluss der

Antragsprifung erfolgte eine Qualitdtssicherung im Sinne des Vier-Augen-Prinzips
(in der Folge: QS Antragspriifung). Die QS Antragsprifung bestatigte oder beman-
gelte die Ergebnisse der Antragsprifung und forderte gegebenenfalls Nachbesse-
rungen von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Antragsprifung ein.

Die Prozesse gestalteten sich im KIP 2017, KIP 2020 und KIP 2023 &hnlich, wobei es im Detail Prozessanderun-
gen gab.
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- Kommunale Investitionsprogramme;
H Follow-up-Uberpriifung

Die folgende Abbildung zeigt die Antragsphase flr Mittel aus den Kommunalen
Investitionsprogrammen:

Abbildung 14: Schematische Darstellung der Antragsphase fir Mittel aus den Kommunalen Investiti-
onsprogrammen (KIP)

[ Gemeinde
[ Buchhaltungsagentur (KIP)
B Finanzministerium

AA

Ablehnung
Antrag

Antragspriifung
in der Datenbank

Antrag unvollstandig, Antrag nicht
Nachbesserung Antrag vollstandig zuschussfahig/
moglich nachbesserungsfahig

Aufforderung zur Nach-
besserung per E-Mail

Uberpriifung der
Nachreichungen \

QS Antragspriifung Ablehnung durch QS

Freigabe im

HV-System

Prifung Ablehnung durch Finanzministerium
Finanzministerium

Genehmigung im
HV-System

Auszahlung
Zweckzuschuss

Genehmigungs-
schreiben
an die Gemeinde

QS = Qualitatssicherung
HV = Haushaltsverrechnung Quelle: BHAG; Darstellung: RH
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der QS Antragsprifung gab diese die Antrage im
Haushaltsverrechnungssystem (in der Folge: HV-System) frei und Ubermittelte sie
damit an das Finanzministerium. Dieses genehmigte die Antrage im HV-System und
leitete sie damit erneut an die Buchhaltungsagentur zur Auszahlung des genehmig-
ten Gesamtbetrags an die Gemeinden weiter.

(3) Im Rahmen der Nachweisphase reichten die Gemeinden ihre Endabrechnungen
per E-Mail bei der Buchhaltungsagentur ein. Diese Uberprifte, ob die Endabrech-
nungen den Richtlinien entsprachen. Bei unvollstandigen oder mangelhaften Nach-
weisen forderte sie Nachreichungen der Gemeinden per E-Mail an. Nach Abschluss
der Nachweisprifung erfolgte eine Qualitatssicherung im Sinne des Vier-Augen-Prin-
zips (in der Folge: QS Nachweispriifung). Die QS Nachweispriifung bestatigte oder
bemaéngelte die Ergebnisse der Nachweisprifung und forderte gegebenenfalls Nach-
besserungen von den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern der Nachweis-
prifung ein.
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- Kommunale Investitionsprogramme;
H Follow-up-Uberpriifung

Die folgende Abbildung zeigt die Nachweisphase flr bewilligte Mittel aus den
Kommunalen Investitionsprogrammen:

Abbildung 15: Schematische Darstellung der Nachweisphase fur Mittel aus den Kommunalen Inves-
titionsprogrammen (KIP)
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Uber das Ergebnis
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. . — keine Belegprifung
Belegplrufung Belegprifungen |
vy

Rickforderung Festlegung der keine Riickforderung
erforderlich Riickforderung erforderlich

Ertragsanteile

QS = Qualitatssicherung Quelle: BHAG; Darstellung: RH
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der QS Nachweisprifung beurteilte diese das
Fehlerrisiko eines Projekts und bestimmte seine Risikoklasse. Auf Basis der Risikoklasse
wahlte die Abteilung fir Nachprifungen der Buchhaltungsagentur die fir eine Beleg-
prifung vorgesehenen Projekte aus, die sie entweder vor Ort oder ex situ durchfiihrte.
Erst nach Abschluss der Belegpriifungen legte die Buchhaltungsagentur auf Ebene
jeder Gemeinde den endgultigen Rickforderungsbetrag fest. Diesen konnte das Finanz-
ministerium bei der Auszahlung der Ertragsanteile an die Gemeinden einbehalten.

(4) Fur die Abwicklung stand der Buchhaltungsagentur eine Datenbank zur Ver-
figung. In dieser konnte die Buchhaltungsagentur im Rahmen der Antrags- und
Nachweisprifung Daten erfassen und Prifungshandlungen dokumentieren. Nach
Abschluss jeder Prozessphase wurde das betroffene Modul geschlossen und war in
der Folge nicht mehr einsehbar. Der RH konnte im Zuge der Follow-up-Uberpriifung
daher weder Daten direkt in der Datenbank einsehen noch Uberprifen. Seine
Prifungshandlungen setzte er ausschlieBlich auf Basis eines Datenbankabzugs und
der vorliegenden Unterlagen.

Die Datenbank hatte keine Funktion zur Dokumentation historischer Daten. Der Daten-
bankabzug zeigte jeweils den Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt seines Abrufs, Ande-
rungen der Daten waren nicht dokumentiert. Einzelne Daten wurden im Laufe der
Bearbeitung Uberschrieben, z.B. das Datum der Antragsprifung bei Riickzahlungen.

Der RH stellte kritisch fest, dass die einzelnen Module der von der Buchhaltungs-
agentur eingesetzten Datenbank nach ihrem Abschluss nicht mehr einsehbar waren
und dass die Datenbank tber keine Funktion zur Dokumentation historischer Daten
verfligte. Damit lag keine vollstdndige, nachtréglich nachvollziehbare Prifungs- und
Prozessdokumentation vor.

Auswahl der Uberpriften Projekte der Stadt Wien

Im Rahmen des KIP 2020 reichte die Stadt Wien insgesamt 65 Antrdge bei der Buch-
haltungsagentur ein. Im Rahmen des KIP 2023 waren es insgesamt 60 Antrage. Der
RH Uberprifte davon 16 Antrage (KIP 2020) bzw. sieben Antrage (KIP 2023). Diese
23 Antrage betrafen 17 verschiedene Projekte, weil fir vier Projekte mehrere
Antrage eingebracht worden waren.

Bestimmend flr die Auswahl waren vorrangig der Status der Abwicklung sowie die
Hohe der ausgezahlten Zweckzuschisse. Der RH wahlte Projekte aus allen Phasen
der Abwicklung und in jeder GréRenordnung aus. Im Vergleich zum KIP 2020 waren
im KIP 2023 zur Zeit der Follow-up-Uberprifung noch deutlich mehr Projekte in
Umsetzung. Fur die Projekte der Stadt Wien lagen beim KIP 2023 noch keine Endab-
rechnungen vor. Aus diesem Grund wahlte der RH aus dem KIP 2023 weniger
Projekte aus als aus dem KIP 2020.
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick Giber die ausgewahlten Falle, ihren Abwick-
lungsstatus und die ausgezahlten Zweckzuschisse pro Projekt:

Tabelle 12: Uberpriifte Antrige der Stadt Wien — Kommunales Investitionsprogramm (KIP) 2020
und 2023

Phase der Antrags- ausgezahlter
KIP Projekt- Status der Projektabwicklung Projekt & Zweckzuschuss
: nummer oy
abwicklung in Mio. EUR
1 —
von QS Antragsprifung abgelehnt ~ GemeindestraRe 2 -
Antrag 3 _
vonﬂStadt Wien vor Auszahlung Schwimmbad AufRenbecken 1 -
zuriickgezogen
Lehrwerkstatte 1 10,20
Volks- und Mittelschule 1 3,14
Gemeindestrale 4 2,85
KIp QS Nachweisprifung offen 1 0,35
2020 Pflegeheim Instandhaltung?
2 0,65
1 5,50
Nachweis Pflegeheim Erweiterung!
2 0,95
von QS Nachweispriifung abgelehnt  Mittelschule 1 3,36
Schwimmbad Kinderbereich 1 1,25
Wasserversorgung Instandhaltung 1 4,69
Nachweisprifung abgeschlossen
Wasserversorgung Erweiterung 1 5,74
Verwaltungsgebdude 1 1,49
von QS Antragsprifung abgelehnt ~ Schwimmbad Zubau 1 -
von Stadt Wien vor Auszahlung Abwasserbeseitigung 1 B

Antrag zurtickgezogen

von Stadt Wien nach Auszahlung
zurlickgezogen, Zweckzuschuss FuRballstadion 1 25,87

KIP -
zurlickgezahlt

2023 &
Bildungscampus Gebaude 1 27,06
Bildungscampus Photovoltaik 1 0,23

Nachweis noch keine Endabrechnung

offentlicher Verkehr 1 0,42
Abwasserbeseitigung 2 0,69

QS = Qualitatssicherung Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

L Fir diese beiden Projekte stellte die Stadt Wien einen Nachtragsantrag. Im Zuge der Endabrechnung wurden diese als eigenstindige Projekte

eingereicht.
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Antragsphase
Eingang der Antrage

Antrdge konnten ausschlieRlich Gber eine Online-Plattform eingereicht werden, die
von einem externen Anbieter zur Verfligung gestellt wurde. Bei Eingang wurde eine
Identifikationsnummer, die auch das Datum des Einlangens enthielt, fir den Antrag
vergeben. In allen Uberpriften Fallen wurden die Antrdge fristgerecht Uber die
Online-Plattform eingereicht.

In sechs der 23 Uberpriften Falle reichte nicht die Stadt Wien, sondern ein von ihr
beherrschter Rechtstrager den Antrag ein. Finf dieser Falle betrafen das KIP 2020, ein
Fall das KIP 2023. Weder aus dem KIG 2020 bzw. KIG 2023 noch aus den Richtlinien
ging eindeutig hervor, dass eine Antragstellung durch beherrschte Rechtstrager zulas-
sig war. Die Buchhaltungsagentur argumentierte gegeniber dem RH, dass sie
beherrschte Rechtstrager, die zu 100 % von der Gemeinde kontrolliert werden, als Teil
der Gemeinde ansehe. AulRerdem habe laut Buchhaltungsagentur das Finanzministe-
rium durch die Genehmigung der Antrage dieser Vorgehensweise implizit zugestimmt.

Der RH hielt fest, dass in sechs der 23 Uberpruften Falle nicht die Stadt Wien, sondern
ein von ihr beherrschter Rechtstrager die Antrage einreichte. Finanzministerium und
Buchhaltungsagentur akzeptierten diese Vorgehensweise, die in den Rechtsgrund-
lagen nicht explizit geregelt war.

Die Stadt Wien teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass ab dem Kommunalen Investi-
tionsprogramm 2020 die Beantragung der von den Geschaftsgruppen des Magistrats
der Stadt Wien vorgeschlagenen Zweckzuschisse ausschlielRlich nach Prifung auf
Plausibilitat durch die Magistratsabteilung 5 — Finanzwesen erfolgt sei. Die Antrage
seien von den beherrschten Rechtstragern der Magistratsabteilung 5 — Finanzwesen
Ubermittelt, von dieser durchgesehen und dann von dieser fir die jeweilige Dienst-
stelle bzw. fiir den jeweiligen beherrschten Rechtstrager bei der Buchhaltungsagen-
tur elektronisch eingereicht worden.

Durchfihrung der Antragsprifung

(1) Die Uber die Online-Plattform eingereichten Antrédge importierte die Buch-
haltungsagentur im Regelfall einmal taglich in ihre Datenbank. Die Antrage sollten
gemaR den Richtlinien nach dem Datum des Einlangens von der Buchhaltungsagen-
tur geprift werden. Zur Anleitung standen den Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
beitern ein interner Leitfaden und beim KIP 2023 zusatzlich die sogenannte
Wissensdatenbank® zur Verfligung.

39 ein PDF-Dokument mit ergdnzenden Erlduterungen zum Leitfaden
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Zusatzlich mussten die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter fir jeden Antrag
eine Checkliste ausfillen. In allen Uberpriften Fallen lagen ausgefillte Checklisten
vor.

(2) Einzelne Prifungshandlungen setzte die Buchhaltungsagentur laut eigenen An-
gaben zwar, dokumentierte sie aber nicht in jedem Fall. Beispielsweise wurde laut
Buchhaltungsagentur bei allen Antragen gepriift, ob die Person, die den Antrag
unterschrieben hatte, dazu berechtigt war. In den vorgelegten Unterlagen war dies
jedoch nicht dokumentiert.

Der RH stellte positiv fest, dass fur die Antragsprifung interne Anleitungen und eine
Checkliste zur Verfligung standen. Er hielt jedoch fest, dass einzelne Prifungshand-
lungen im Rahmen der Antragsprifung nicht dokumentiert waren.

Nachbesserung, Erganzung und Ablehnung von Antragen

(1) Laut Richtlinien mussten die Antrage — Online-Antragsformular und zuséatzliche
Unterlagen, sofern gemald Richtlinien erforderlich — mangelfrei und vollstandig
eingereicht werden. Die Buchhaltungsagentur unterschied im Leitfaden zum KIP
2020 und im Leitfaden zum KIP 2023 zwischen vier Kategorien von Antragen:

Antrage fur Projekte, die nicht zuschussfahig waren:* Nach Einholung der Zustim-
mung des Finanzministeriums informierte die Buchhaltungsagentur die Antragsteller
per E-Mail Gber die Ablehnung ihres Antrags.

Antrage mit Nachbesserungsauftrag: Das Projekt war grundsatzlich zuschussfahig,
aber die Angaben im Online-Antragsformular waren unvollsténdig oder nicht
korrekt.** Die Buchhaltungsagentur hielt es nicht fir zweckmaRig, die Angaben im
Antragsformular nachtréglich zu andern oder zu ergéanzen. Sie lehnte den Antrag ab,
ohne die Zustimmung des Finanzministeriums einzuholen. Die Antragsteller erhiel-
ten ein E-Mail, in dem der Ablehnungsgrund erldutert und auf die Moglichkeit hinge-
wiesen wurde, einen neuen, korrigierten Antrag fir das Projekt zu stellen.

Antrdge mit Ergdnzungen: Das Projekt war grundsatzlich zuschussfahig, aber im
Antrag fehlten bestimmte Informationen.®? Die Buchhaltungsagentur forderte die
Antragsteller per E-Mail dazu auf, die fehlenden Elemente per E-Mail innerhalb einer
Frist von drei Wochen nachzureichen.

Vollstdndige und méngelfreie Antrdge: Antrage, die zuschussfahig waren.

z.B. weil das Projekt nicht in den vorgegebenen Projektzeitraum fiel oder weil es bereits im Rahmen eines
anderen Kommunalen Investitionsprogramms gefordert wurde

Das Online-Antragsformular enthielt z.B. keine aussagekraftige Projektbeschreibung oder das Projekt war einer
falschen KIG-Kategorie zugeordnet. Sowohl das KIG 2020 als auch das KIG 2023 unterteilten die Projekte, fur
die Antrage eingereicht werden konnten, in verschiedene Kategorien. Im Antragsformular mussten die Antrag-
steller das Projekt einer dieser Kategorien zuordnen. Je nach Kategorie hatte gemaR Richtlinien das Antrags-
formular unterschiedliche Angaben zu enthalten bzw. mussten zusatzliche Unterlagen eingereicht werden.

z.B. fehlende zusétzliche Unterlagen bei bestimmten KIG-Kategorien
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Die folgende Tabelle zeigt, wie sich die Uberpriften Antrage der Stadt Wien auf die
verschiedenen Kategorien verteilten:

Tabelle 13: Verteilung der Antragskategorien in der Stichprobe — Kommunale Investitionspro-
gramme (KIP) 2020 und 2023

‘ KIP 2020 ‘ KIP 2023 ‘ gesamt
nicht zuschussfahige Antrage (Ablehnung) 1 0 1
Antrage mit Nachbesserungsauftrag (Ablehnung) 2 1 3
Antrage mit Erganzungen 7 1 8
vollstdndige und mangelfreie Antrage 6 5 11
gesamt 16 7 23

Quelle: BHAG; Zusammenstellung: RH

(2) Von den sieben Fallen, in denen die Buchhaltungsagentur beim KIP 2020 Ergan-
zungen von der Stadt Wien forderte, betrafen drei Falle Ergdnzungen wegen unvoll-
standiger Angaben im Antragsformular.*® Die Stadt Wien Ubermittelte in diesen drei
Fallen das vollstandig ausgefillte Antragsformular per E-Mail an die Buchhaltungs-
agentur; diese dokumentierte den entsprechenden E-Mail-Verkehr in ihren Detail-
unterlagen. In ihrer Datenbank erfasste die Buchhaltungsagentur weder die Auf-
forderungen zur Ergdnzung noch die Ergdnzungen selbst.

(1) Der RH beurteilte positiv, dass die Buchhaltungsagentur in internen Dokumenten
verschiedene Kategorien von Antrdgen definierte und dass im Sinne der Verwaltungs-
vereinfachung in bestimmten Fallen keine erneute Antragstellung erforderlich war.

(2) Er hielt fest, dass die Buchhaltungsagentur, anders als in internen Dokumenten
festgelegt, in drei von 23 Uberpriften Fallen Antrdge mit unvollstandigen Antrags-
formularen nicht ablehnte.

Es fehlten in allen Fallen Angaben in den Pflichtfeldern Ort und Datum.
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Prifung der Projektgesamtkosten und ihrer Finanzierung

(1) Im Antragsformular hatten die Antragsteller die geplanten Projektgesamtkosten
und ihre Finanzierung anzugeben. Die geplante Finanzierung wurde Uber die Felder
zum sogenannten Finanzierungsplan erfasst. Dieser unterschied eine Finanzierung
aus Eigenmitteln, Fremdmitteln sowie sonstigen geplanten Forderungen und
Zuschussen. Bei Fremdmitteln sowie sonstigen geplanten Forderungen und Zuschis-
sen musste zusatzlich die Herkunft dieser Mittel angefiihrt werden.** Einen darlber
hinausgehenden Kosten- oder Finanzierungplan sahen die Richtlinien nicht vor. In
einigen, in den Richtlinien erlduterten Fallen mussten zusatzliche Unterlagen, z.B. zu
geplanten Drittférderungen, eingereicht werden.

(2) In 18 der 23 Uberpruften Félle beinhalteten die angefiihrten Eigenmittel auch
den beantragten Zweckzuschuss. In diesem Fall entsprach die Summe aus Eigen-
mitteln, Fremdmitteln und sonstigen geplanten Férderungen und Zuschissen den
Projektgesamtkosten, in den anderen finf Fallen ergab sich eine Differenz in der
Hohe des beantragten Zweckzuschusses.*

(1) Der RH stellte kritisch fest, dass die Angaben zu den Projektkosten und zur Finan-
zierung im geforderten Umfang wenig aussagekraftig waren. Er hielt die Vorlage
eines umfassenderen Kosten- und Finanzierungsplans flir zweckmaRig.

(2) Der RH hielt fest, dass die Felder des Antragsformulars nicht eindeutig definiert
waren, sodass die Antragsteller sie unterschiedlich befillten. Deshalb konnten sie
nicht flr standardisierte und automatisierte Kontrollen der Plausibilitdt und rechne-
rischen Richtigkeit herangezogen werden.

Der Formularabschnitt zum Kostenplan erfasste diese Informationen in derselben Gliederung (Eigenmittel,
Fremdmittel und sonstige geplante Forderungen und Zuschisse) erneut.

Auf die Hohe der genehmigten Zweckzuschisse hatten diese Unterschiede keine Auswirkungen, weil die
Buchhaltungsagentur prifte, (1) ob der beantragte Zweckzuschuss 50 % oder weniger der Projekt(net-
to)gesamtkosten ausmachte (bzw. 3 % in Ausnahmefallen), (2) ob die Summe aus beantragtem Zweckzu-
schuss und sonstigen geplanten Férderungen und Zuschissen die Gesamtkosten nicht Uberstiegen und (3)
inwieweit der Hochstbetrag pro Gemeinde zum Zeitpunkt der Antragstellung ausgeschopft war.
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Qualitatssicherung, Genehmigung durch das
Finanzministerium und Auszahlung

(1) Die Buchhaltungsagentur fihrte fir die Antragsprifung eine Qualitdtssicherung
durch. Fir diese gab es (im Gegensatz zur Antragsprifung im engeren Sinn) keine
Checkliste.

(2) Die Buchhaltungsagentur lehnte vier der vom RH Uberpriften 23 Antrage ab
(siehe TZ 31). Drei dieser Antrage betrafen das KIP 2020, ein Antrag das KIP 2023. Je
einen der Uberpriften Antrdage im KIP 2020 bzw. im KIP 2023 zog die Stadt Wien vor
Auszahlung zurick. Alle weiteren 17 Antrédge leitete die Buchhaltungsagentur, wie im

Abwicklungsvertrag festgelegt, inklusive aller Unterlagen, Korrespondenzen und der
Checkliste, zur Genehmigung an das Finanzministerium weiter.

Das Finanzministerium genehmigte in allen Fallen die Auszahlung des Zweckzuschus-
ses in jener Hohe, die die Buchhaltungsagentur vorgeschlagen hatte. AbschlieRend
informierte die Buchhaltungsagentur die Antragsteller per E-Mail Gber den zu erwar-
tenden Zeitpunkt der Auszahlung und die Hohe des Zweckzuschusses.

Bei zwei der 17 Uberpriften genehmigten Antrage waren die vorgelegten Unter-
lagen nicht vollstandig. Die Buchhaltungsagentur und das Finanzministerium beur-
teilten die Antrage aber positiv. Beide Falle betrafen das KIP 2020.

(3) Bei 15 von 17 Uberpriften genehmigten Antragen wurden die beantragten
Zweckzuschisse in voller Hohe ausgezahlt. Ausnahmen stellten jene zwei Falle dar,
in denen die Buchhaltungsagentur den Zweckzuschuss kirzte, weil die Stadt Wien
den ihr maximal zustehenden Betrag bereits ausgeschopft hatte.* Einer dieser Falle
betraf das KIP 2020, der andere das KIP 2023.

Der RH stellte kritisch fest, dass die Buchhaltungsagentur keine Checklisten zur QS
Antragsprifung vorsah. Er kritisierte, dass die Buchhaltungsagentur und das Finanz-
ministerium in zwei der 23 Uberpriften Falle unvollstandige Antrége akzeptierten.

% Die Stadt Wien rdumte der Buchhaltungsagentur diese Méglichkeit explizit ein, indem sie ein entsprechendes

Feld im Antragsformular auswahlte.
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Nachweisphase
Eingang der Endabrechnungen

(1) Die Prifungshandlungen des RH zur Nachweisphase betrafen ausschlieRlich das
KIP 2020, da fir das KIP 2023 von der Stadt Wien noch keine Endabrechnungen
eingereicht worden waren. Bei den Uberpriften zwolf Projekten*” lagen die Endab-
rechnungen vor, bei elf war die Nachweispriifung zur Zeit der Follow-up-Uber-
prifung bereits abgeschlossen, bei vier war auch die QS Nachweispriifung bereits
abgeschlossen.

(2) Die Stadt Wien Ubermittelte die Endabrechnungen per E-Mail an die Buchhal-
tungsagentur. Eine elektronische Ubermittlung via Online-Plattform war im Rahmen
der Nachweisprifung nicht vorgesehen.

Jede Endabrechnung bestand standardmaliig aus folgenden Unterlagen:

Nachweisformular,
Beilagen zum Nachweisformular und
Belegaufstellung.

(3) Die Buchhaltungsagentur dokumentierte das Einlangen der Endabrechnungen
weder in einer Eingangsliste noch in der Datenbank oder auf andere Weise. Die
E-Mails verblieben bis zur Bearbeitung im E-Mail-Postfach. Laut Buchhaltungsagen-
tur wirden die E-Mails nach Beginn der Nachweispriifung in einem speziellen E-Mail-
Ordner und am zentralen Laufwerk der Buchhaltungsagentur abgelegt.

In finf der zwolf Gberpriften Félle Gbermittelte die Stadt Wien die Endabrechnun-
gen nach der Ersteinreichung erneut. Die Buchhaltungsagentur dokumentierte das
Einlangen dieser Neueinreichungen weder in der Datenbank noch auf andere Weise.
Dass es zu Neueinreichungen gekommen war, konnte der RH nur anhand der von der
Buchhaltungsagentur abgespeicherten Detailunterlagen feststellen.

(4) In einem Fall enthielt die Endabrechnung keinen Ort und kein Datum, obwohl die
Richtlinien dies verpflichtend vorsahen. In einem zweiten Fall enthielt die Endab-

rechnung keine Angaben zur Finanzierung des Projekts.

In einem dritten Fall konnte der RH den eingereichten Nettobetrag rechnerisch nicht
nachvollziehen.

Vier Antrage wurden von der Stadt Wien zuriickgezogen bzw. von der Buchhaltungsagentur abgelehnt. Diese
sind in der Darstellung nicht bertcksichtigt.
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Rickfragen oder Beanstandungen durch die Buchhaltungsagentur waren in allen
drei Fallen nicht dokumentiert.

(1) Der RH stellte kritisch fest, dass die Endabrechnungen nur per E-Mail bei der
Buchhaltungsagentur eingereicht werden konnten und die Buchhaltungsagentur
diesen Eingang weder in einer Datenbank noch auf andere Weise erfasste. Auch das
Einlangen von Neueinreichungen der Endabrechnungen dokumentierte die Buchhal-
tungsagentur nicht. Damit gab es kein Monitoring Gber die eingegangenen Endab-
rechnungen und ihre Vollstandigkeit.

(2) Weiters wies der RH auf Méngel in drei der Uberpriften Endabrechnungen hin.
Durchfihrung der Nachweispriifung

(1) Die Nachweisprifung nahm die Buchhaltungsagentur im Wesentlichen anhand
der Belegaufstellungen vor. Originalbelege — Rechnungen und sonstige projektspezi-
fische Nachweise — wurden standardmaRig erst im Fall einer Belegprifung Uber-
prift.

Die Buchhaltungsagentur Uberprifte, ob die abgerechneten Belege im zuschussfahi-
gen Zeitraum angefallen waren und ob es sich um zuschussfahige Auszahlungen
handelte. Dazu kontrollierte sie z.B. das Rechnungs- und Zahlungsdatum, die An-
gaben in der Leistungsbeschreibung der Belegaufstellung oder die rechnungslegende
Stelle. Bei Unklarheiten waren die Priferinnen und Prifer laut Auskunft der Buch-
haltungsagentur angewiesen, Ruckfragen an die Gemeinden zu stellen oder die
Originalbelege anzufordern.

Der Beginn der Zuschussfahigkeit war nicht eindeutig in den Richtlinien festgeschrie-
ben. Laut Auskunft der Buchhaltungsagentur waren Rechnungen zuschussfahig,
deren Félligkeit nach dem 1. Mai 2020 lag. Als Ende der Zuschussfahigkeit war in den
Richtlinien der 31. Janner 2025 definiert.*®

Laut Richtlinien*® waren z.B. geringwertige Wirtschaftsgiiter nicht zuschussfihig,
auBer sie gehorten zu einer Sachgesamtheit. Ebenfalls nicht zuschussfahig waren
Eigenleistungen der Gemeinden oder Investitionen in fossile Energietrager. Ob es
sich um zuschussfahige oder nicht zuschussfihige geringwertige Wirtschaftsglter
handelte, beurteilten die Priferinnen und Prifer der Buchhaltungsagentur bei
sieben Projekten nur anhand des Projektinhalts. LieR dieser eine Sachgesamtheit der
geringwertigen Wirtschaftsgliter vermuten, setzten sie im gesamten Projekt keine

4 siehe S. 6 der Richtlinien

4 siehe S. 12 bis 15 der Richtlinien
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weiteren diesbeziiglichen Priifungshandlungen. Uber interne Bestimmungen, die
diese Vorgehensweise festlegten, verfliigte die Buchhaltungsagentur nicht.

Bei sechs der elf Gberpriften Projekte, fir die die Buchhaltungsagentur die Nachweis-
prifung schon abgeschlossen hatte, identifizierte der RH Belege, deren Zuschuss-
fahigkeit er auf der Grundlage der Belegaufstellung nicht beurteilen konnte. So hatte
die Buchhaltungsagentur z.B. Belege anerkannt, die vor dem 1. Mai 2020 datiert*°
waren, sowie Eigenleistungen oder Leistungen, deren Inhalt nicht eindeutig aus der
Belegaufstellung ableitbar war. Bei zwei dieser Projekte war auch die QS Nachweis-
prifung bereits abgeschlossen.

(2) Prufungshandlungen zur Finanzierung der abgerechneten Projekte dokumen-
tierte die Buchhaltungsagentur erst ab 2025. In einem Fall wichen die Angaben zur
Finanzierung in der Endabrechnung vom Antrag ab. Prtfungshandlungen oder
andere Vermerke der Buchhaltungsagentur waren zu diesem Fall nicht dokumen-
tiert.

Prifungshandlungen der Buchhaltungsagentur zu einer moglichen mehrfachen
Einreichung von Abrechnungsbelegen flir bezuschusste Projekte waren nicht doku-
mentiert. Vier der Uberpriften Projekte waren Teil eines Gesamtprojekts, wobei die
Stadt Wien die verschiedenen Rechnungen jeweils einem Teilprojekt zuordnete. Im
Zuge der Gebarungslberprifung stellte der RH anhand der Belegaufstellungen fest,
dass 116 Belege in mehreren Teilprojekten zur Endabrechnung vorgelegt wurden.
Auf Rlckfrage bestatigte die Stadt Wien, dass die Belege fehlerhaft eingereicht
worden waren, und gab an, dass sie den Nachweis entsprechend korrigieren wirde.
Diesbezlgliche Ruckfragen oder Beanstandungen durch die Buchhaltungsagentur
waren nicht dokumentiert.

(1) Der RH hielt kritisch fest, dass die Richtlinien beim Beginn der Zuschussfahigkeit
und bei den Vorgaben zu geringwertigen Wirtschaftsgiitern Interpretationsspiel-
raum offenlieRen. Auch interne Bestimmungen der Buchhaltungsagentur zur Beur-
teilung der Zuschussfahigkeit von geringwertigen Wirtschaftsgitern lagen dem RH
nicht vor.

(2) Der RH stellte kritisch fest, dass die Buchhaltungsagentur zur Finanzierung der
abgerechneten Projekte erst ab 2025 Prifungshandlungen dokumentierte. Weiters
kritisierte er, dass die Buchhaltungsagentur mégliche mehrfache Einreichungen von
Abrechnungsbelegen nicht Uberprifte. In diesem Zusammenhang verwies er auf
den von ihm Uberpriften Fall, bei dem Belege mehrfach — in verschiedenen Teil-
projekten — eingereicht und von der Nachweisprifung anerkannt worden waren.

0 Ein Feld fur die Falligkeit der Rechnung war in der Belegaufstellung nicht vorgesehen.
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Dokumentation und Qualitatssicherung der Nachweispriifung

(1) Eine Checkliste zur Dokumentation der Nachweispriifungen verwendete die Buch-
haltungsagentur erst ab 2025. Fir sechs der elf vom RH kontrollierten Nachweis-
priufungen lag damit keine Dokumentation der durchgefiihrten Prifungshandlungen
vor. Auch bei jenen Nachweispriifungen, bei denen die Buchhaltungsagentur bereits
eine Checkliste verwendete, dokumentierte sie auf der Checkliste keine Prifungshand-
lungen zur Zuschussfahigkeit der Belege oder zu einer etwaigen Doppelférderung.

(2) Bei sechs der zwolf Gberpriften Endabrechnungen reichte die Stadt Wien weni-
ger Kosten ein als genehmigt, bei sechs Projekten rechnete sie hdohere Kosten ab. Bei
funf Projekten kirzte die Buchhaltungsagentur im Rahmen der Nachweisprifung
Kosten, wodurch sich der abgerechnete Betrag (weiter) verringerte.

Die Buchhaltungsagentur vermerkte den anerkannten Betrag nur direkt auf der
Belegaufstellung und nicht in der Datenbank oder auf der Checkliste. Den Kirzungs-
betrag erfasste sie weder auf der Belegaufstellung noch auf der Checkliste oder in
der Datenbank. Im Datenbankabzug war nur ein Gesamtbetrag der anerkannten
Projektkosten ausgewiesen, bei dem der Kirzungsbetrag mit den zu viel bzw. zu
wenig eingereichten Kosten saldiert wurde.

(3) Nach Abschluss der Nachweisprifung informierte die Buchhaltungsagentur die
Stadt Wien Uber das Ergebnis der Prifung. Im Rahmen dieser schriftlichen Informa-
tion wurde der Stadt Wien der Rickforderungsbetrag aus der Nachweisprifung
mitgeteilt, der sich aus den insgesamt abgerechneten Kosten abziglich des Kiirzungs-
betrags ergab. In einem Fall enthielt das Schreiben weder den Rickforderungsbetrag
noch den anerkannten Betrag.

(1) Der RH kritisierte, dass die Buchhaltungsagentur erst seit 2025 eine Checkliste
zur Dokumentation der Nachweisprifung verwendete; fur alle friiheren Nachweis-
prifungen lag keine geeignete Dokumentation vor. Er stellte fest, dass auch bei
Verwendung der Checkliste im Jahr 2025 nicht alle erforderlichen Prifungshandlun-
gen dokumentiert wurden.

(2) Der RH kritisierte weiters, dass der Kirzungsbetrag aus der Nachweisprifung
weder auf der Belegaufstellung noch in der Checkliste oder in der Datenbank ausge-
wiesen war; er war nur durch Nachrechnen und Abgleich mit den eingereichten
Kosten feststellbar. Damit war der anerkannte Betrag vor allem bei Projekten, fur die
mehr abgerechnet als genehmigt wurde, schwer nachvollziehbar.

(3) Der RH hielt weiters fest, dass die Buchhaltungsagentur der Stadt Wien den Riick-

forderungsbetrag aus der Nachweisprifung nicht in allen Fallen schriftlich mitgeteilt
hatte.
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Zuordnung von Risikoklassen

(1) Im Zuge der QS Nachweispriifung vergab die Buchhaltungsagentur Risikoklassen.
Diese bildeten die Basis der Auswahl von Projekten fiir die Belegprifung. Die Defini-
tion der Risikoklassen legten Finanzministerium und Buchhaltungsagentur sowohl
flr das KIP 2020 als auch fir das KIP 2023 im Abwicklungsvertrag fest; sie war auch
im Leitfaden der Buchhaltungsagentur zum KIP 2020 bzw. KIP 2023 beschrieben.

Fir das KIP 2020 wurden funf Risikoklassen®' definiert. Die Definition der Risikoklas-
sen im Leitfaden der Buchhaltungsagentur wich teilweise von der Definition im
Abwicklungsvertrag ab. Weder die Definition im Leitfaden noch die Definition im
Abwicklungsvertrag stellte eine eindeutige Zuordnung zu einer Risikoklasse sicher.
Far die Belegprifungen zum KIP 2020 wahlte die Buchhaltungsagentur laut eigenen
Angaben alle Projekte aus, die in die Risikoklassen eins bis drei (hohes bis mittleres
Risiko) fielen. Aus den Risikoklassen vier und funf (geringes Risiko) wahlte die Buch-
haltungsagentur einzelne Falle nach Abstimmung mit dem Finanzministerium aus.

Fir das KIP 2023 wurden drei Risikoklassen®? definiert. Die Definition der Risikoklas-
sen wurde im Abwicklungsvertrag und im Leitfaden der Buchhaltungsagentur
einheitlich dargestellt und erlaubte eine eindeutige Zuordnung zu einer Risikoklasse.
Fir die Belegprifungen wurde laut Finanzministerium festgelegt, dass 60 % der Falle
aus Risikoklasse eins (hohes Risiko), 30 % aus Risikoklasse zwei (mittleres Risiko) und
10 % aus Risikoklasse drei (geringes Risiko) auszuwahlen waren.

(2) Die Buchhaltungsagentur vergab im KIP 20205 Risikoklassen durch einen entspre-
chenden Eintrag in ihrer Datenbank. Fir vier der 16 im Rahmen des KIP 2020 Gber-
priften Falle hatte die Buchhaltungsagentur bereits eine Risikoklasse vergeben. Die
Zuordnung der Uberpriften Projekte zu den jeweiligen Risikoklassen war jedoch
nicht eindeutig nachvollziehbar.

Eine Begrliindung fir die Zuordnung der Risikoklassen durch die QS Nachweis-
prifung dokumentierte die Buchhaltungsagentur in keinem der vier Falle.

Risikoklasse 1: Umsetzung bzw. Falligkeit von Rechnungen auRerhalb des zuschussfahigen Zeitraums; nur teil-
weise Umsetzung des Projekts; Risikoklasse 2: Ausgaben, die nicht im Zusammenhang mit dem Projekt laut
Antrag stehen; Ausgaben fir Erdffnungsfeiern und Ahnliches; geringere Projektkosten, als fiir den gewahrten
Zweckzuschuss notwendig waren; Risikoklasse 3: Eigenleistungen; Risikoklasse 4: sonstige Auffalligkeiten, z.B.
fehlerhafte Nachweisformulare, Rechenfehler; Risikoklasse 5: keine Auffalligkeiten

Risikoklasse 1: Verdacht auf Uberférderung, Feststellung einer Kostenabweichung von mehr als 50 %; Risiko-
klasse 2: Contracting, Eigenleistungen, Grundsttickskauf, -miete oder -pacht, Zahlungen nach dem 31. Dezem-
ber 2024; Risikoklasse 3: keine Auffalligkeiten, die Nachweise stimmen im Wesentlichen mit dem Antrag
Uberein

Beim KIP 2023 lagen zur Zeit der Follow-up-Uberpriifung fiir die Projekte der Stadt Wien noch keine Endab-
rechnungen vor.
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(1) Der RH hielt positiv fest, dass Vorgaben zur Vergabe der Risikoklassen sowohl
vertraglich festgelegt waren als auch in Leitfaden der Buchhaltungsagentur beschrie-
ben wurden; die Risikoklassen dienten als Basis der Auswahl von Prifobjekten fir die
Belegpriifung. Der RH kritisierte jedoch, dass beim KIP 2020 die Dokumente vonein-
ander abwichen und die Definition der Risikoklassen nicht eindeutig war. Der RH
beurteilte positiv, dass dies beim KIP 2023 nicht mehr der Fall war.

(2) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Zuordnung der Gberpriften Projekte zu
Risikoklassen nicht eindeutig nachvollziehbar war. Die Begriindung fir die Auswahl
der jeweiligen Risikoklasse war in keinem der Gberpriften Fille dokumentiert. Eine
solche waére insbesondere im Fall des KIP 2020, bei dem die Risikoklassen nicht
eindeutig definiert waren, flr die Nachvollziehbarkeit der Auswahl zweckmaRig
gewesen.
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Resumee

Wie der RH bereits in TZ 1 festhielt, verlor die Buchhaltungsagentur im April 2025
ihre Funktion als Abwicklungsstelle fir die Kommunalen Investitionsprogramme. Aus
diesem Grund gab der RH keine Empfehlungen an die Buchhaltungsagentur ab.
Dessen ungeachtet berichtet der RH in TZ 27 bis TZ 37 lber seine getroffenen Fest-

stellungen. Aus diesen leitet er folgende Lessons Learned ab, die sowohl die Buch-
haltungsagentur als auch andere Foérderabwicklungsstellen des Bundes bei der
Abwicklung zuklnftiger FordermaRnahmen beriicksichtigen sollten:

Far die Erfassung und Bearbeitung der Antrdage und Abrechnungen sollten Abwick-
lungsstellen eine Datenbank verwenden, die Uber eine umfassende Funktion zur
Dokumentation historischer Daten verfligt und eine vollstandige und nachvollzieh-
bare Prifungs- und Prozessdokumentation sicherstellt. (TZ 27, TZ 30 und TZ 36)

Insbesondere bei groReren Investitionsprojekten hielt der RH es fur zweckmaRig,

dass ein umfassender Kosten- und Finanzierungsplan vorgelegt wird. Dieser ware
von der Abwicklungsstelle entsprechend zu plausibilisieren. (TZ 32)

Die Felder in Antragsformularen sollten eindeutig definiert sein und, sofern zweck-
maRig, erldutert werden. Auch sollten Abwicklungsstellen Moglichkeiten prufen,
standardisierte und automatisierte Kontrollen der Plausibilitdt und der rechneri-
schen Richtigkeit einzufthren. (TZ 32)

Abwicklungsstellen sollten Uber ein geeignetes Monitoring verfigen, um den
Eingang der Endabrechnungen und ihre Vollstandigkeit zu dokumentieren. Dieses
sollte insbesondere auch Uberarbeitungen bzw. Neueinreichungen von Endabrech-
nungen umfassen. (TZ 34)

Abwicklungsstellen sollten durchgangig MaRnahmen setzen, um eine mehrfache
Einreichung von Abrechnungsbelegen effektiv zu verhindern. (TZ 35)
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EMPFEHLUNGEN DES RH

39 Der RH stellte fest, dass

¢ das Bundesministerium fir Finanzen von sieben Uberpriften Empfehlungen des
Vorberichts finf Empfehlungen umsetzte und zwei teilweise umsetzte,

e die Buchhaltungsagentur des Bundes von vier tGberpriften Empfehlungen des Vor-
berichts zwei Empfehlungen umsetzte und zwei teilweise umsetzte.

Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts Reihe Bund 2022/34

. Nachfrage- Follow-up-
Vorbericht verfahren® Uberpriifung
Umset-
TZ Empfehlungsinhalt Status TZ zungs-
grad
Bundesministerium fiir Finanzen
Neue Investitions- und Férderprogramme waren mit den
bestehenden Forderstrukturen und -programmen abzu-
stimmen. Dabei ware zu gewahrleisten, dass bestehende Lo o
teilweise teilweise

3 —oftmals zwischen Bund, Léndern und Gemeinden bereits 2
. . .. ) umgesetzt umgesetzt
eingespielte — Forderstrukturen und -programme nicht
durch weniger strenge Kriterien und zusatzliche Abwick-
lungsstellen unterlaufen werden.

Bei der Schaffung von Investitionsprogrammen fiir Gemein-

den waren auch die Gemeindeaufsichten der Lander einzu-

beziehen, weil diese Uber umfassende Informationen zu

den Gemeinden verfliigen. Zudem waren ihnen alle benotig- teilweise
. N ) . umgesetzt 3

ten Informationen Uber die Programmabwicklung zur Ver- umgesetzt

flgung zu stellen, damit sie ihre Aufsichts- und Beratungs-

funktion gegentiber den Gemeinden uneingeschrankt

wahrnehmen kénnen.

Bei Transfers vom Bund an die Gemeinden im Rahmen des
Finanzausgleichs waren verstarkt vorhandene regionalpoliti- S
L ; = S teilweise
11 sche Konzepte, beispielsweise das Osterreichische Raum- umgesetzt 4 umgesetzt
entwicklungskonzept 2030, als Grundlage fur die Mittel- g
verteilung heranzuziehen.

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 2020
wadre fur die Auswahl der vor Ort zu Gberprifenden Investi-

1 tionsprojekte eine methodische Vorgehensweise im Sinne 2ugesagt > umgesetzt
der Bundeshaushaltsverordnung 2013 festzulegen.
Bei Forder- und Investitionsprogrammen waren alle fur
die Inanspruchnahme der Mittel wesentlichen Vorausset-

1g 2ungen rechtzeitig — vor Beginn der Antragstellung —in all- 2ugesagt 6 umgesetzt

gemein zugdnglichen Richtlinien festzulegen, um sicherzu-
stellen, dass alle potenziellen Antragsteller Gber denselben
Informationsstand verfligen.
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Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts

TZ

21

12

Bu

16 sicherzustellen. Zudem ware in allen Fallen zu Uberprifen,

19

19 Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 2020 mit

12

Vorbericht Nachfragel—
verfahren
Empfehlungsinhalt Status
Im Rahmen der vorgesehenen Evaluierung der Kommuna-
len Investitionsprogramme ware auch auf unterschiedliche keine
regionale und strukturelle Anreizwirkungen Augenmerk zu
Angaben

legen. Die Ergebnisse waren in Zukunft bei der Konzeption
derartiger Programme zu bericksichtigen.

Fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionspro-
gramms 2020 ware ein Soll-Prozess festzulegen, der den
Ablauf, die Zustandigkeiten und die wesentlichen Arbeits-
schritte fUr alle Phasen der Abwicklung umfasst.

umgesetzt

chhaltungsagentur des Bundes

Bei Abwicklung von Zuschuss- oder Férderprogrammen

ware durch geeignete IT-Losungen eine vollstandige und

nachvollziehbare Darstellung des Abwicklungsprozesses

umgesetzt
ob die formellen Voraussetzungen fir die Inanspruchnahme

von Beglinstigungen, etwa fur Fristverlangerungen, vor-

liegen.

Bei der Abwicklung von Sonderaufgaben waren Soll-Pro-
zesse festzulegen und auf dieser Basis die technischen und
inhaltlichen Anforderungen an die bendétigten IT-Anwen-
dungen zu definieren. Um die Qualitat der Daten zu
gewadhrleisten, waren manuelle Dateneingaben moglichst
zu vermeiden sowie die Vollstandigkeit und Reproduzierbar-
keit des Datenbestands sicherzustellen.

umgesetzt

Es waren geeignete MalRnahmen zu setzen, um die Prifung

auf unzulassige Doppel- und Mehrfachauszahlungen im

umgesetzt
vertretbarem administrativem Aufwand durchfiihren zu

konnen.

Fir die Abwicklung des Kommunalen Investitionspro-
gramms 2020 ware ein Soll-Prozess festzulegen, der den
Ablauf, die Zustandigkeiten und die wesentlichen Arbeits-
schritte fUr alle Phasen der Abwicklung umfasst.

umgesetzt

Reihe Bund 2022/34

Follow-up-
Uberpriifung

Umset-
TZ zungs-
grad

umgesetzt

11 umgesetzt

3 teilweise
umgesetzt

9 teilweise
umgesetzt

10 umgesetzt

11 umgesetzt

1 Das Ergebnis des Nachfrageverfahrens basiert ausschlieRlich auf den Angaben der (iberpriiften Stellen, eine

Prifungshandlung des RH erfolgte dabei nicht.
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Im Folgenden fasst der RH seine an den Vorbericht anknipfenden Empfehlungen
nach Adressaten zusammen:

Bundesministerium fir Finanzen

Der RH empfahl,

(1) Gesetzesentwiirfe so zu gestalten, dass Mittel zur finanziellen Unterstitzung
von Gemeinden zielgerichteter eingesetzt werden, um so eine hohere Effekti-
vitat und einen geringeren Mitteleinsatz zu erreichen. (TZ 23)

(2)  kinftigen MaRnahmen und Programmen, die Gemeinden zusétzliche finan-
zielle Mittel des Bundes zuweisen, eine Analyse voranzustellen, die die

Notwendigkeit der Malknahme umfassend darlegt und ihre Wirkungsziele
entsprechend formuliert. (TZ 24)

Bundesministerium fur Finanzen;

Buchhaltungsagentur des Bundes

Der RH empfahl,

(3)  Vertrage zur Beauftragung bzw. Erbringung von Leistungen bereits vor Beginn

der Tatigkeiten abzuschlieRen. Bei Anderungen der Vertragsbedingungen
wadren zeitnah Zusatzvertrage abzuschlielRen. (TZ 25)
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Rechnungshof
Osterreich

Wien, im Mai 2026
Die Prasidentin:

Dr. Margit Kraker
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Anhang A
Ressortbezeichnung und -verantwortliche

Tabelle A: Finanzministerium

Ressortbezeichnung | Bundesminister
bis 7. Janner 2020:
Dipl.-Kfm. Eduard Mdiller, MBA
7.Janner 2020 bis 6. Dezember 2021:
Mag. Gernot Bliimel, MBA
6. Dezember 2021 bis 20. November 2024:
Dr. Magnus Brunner, LL.M.
20. November 2024 bis 3. Marz 2025:
Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr

seit 3. Marz 2025:
Dr. Markus Marterbauer

Bundesministerium fir Finanzen

Quelle: Parlament; Zusammenstellung: RH
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Anhang B

Richtlinien fir die Kommunalen Investitionsprogramme

Regelungs-

gegenstand

Antragsteller

Projekttrager

Forderungen von
dritter Stelle

haushaltsrecht-
liche Erfassung des
Zweckzuschusses

Form der
Antragstellung

wesentliche
Inhalte des
Antrags

Okologische
MaRnahmen

83

Tabelle B:

Richtlinien 2017

Ubersicht Richtlinien 2017 und 2020

Richtlinien 2020

Gemeinden und Gemeindeverbande (Antragstellung fiir beherrschte Projekttrager moglich)

muss von Gemeinde beherrscht sein

zusatzlich zum KIG 2017:

anteilige Kostentragung notwendig, falls
Gemeinde nicht Alleineigentimer des Projekt-
tragers ist

zuldssig, sofern die Gesamtinvestitionskosten nicht Gberschritten werden

keine Regelung

E-Mail

Angaben zur antragstellenden Gemeinde bzw.
zum Gemeindeverband

Beschreibung des Investitionsvorhabens
Kosten- und Finanzierungsplan (Gesamtkosten)
beantragter Zweckzuschuss (in EUR)

Bescheinigung durch Birgermeister/in Uber die
Zusatzlichkeit

Gemeinderatsbeschluss zur Durchfihrung des
Investitionsprojekts oder Beschluss Gber Voran-
schlag (Nachtragsvoranschlag 2017 oder Voran-
schlag 2018)

keine Regelung

www.parlament.gv.at

Zweckzuschuss ist bei Gemeinde bzw. Gemeinde-
verband zu erfassen (wirtschaftliches Eigentum)

Unterscheidung zwischen aktivierungspflichtigen
und nicht aktivierungspflichtigen Projektteilen

e-Formular

zusatzlich zum KIG 2017:

Angaben Uber Hohe der Investitionssumme, die
auf 6kologische Malknahmen entfallt

Bescheinigung durch Blrgermeister/in bzw.
Gemeindeverbandsobfrau/obmann tber den
Zeitpunkt des (bereits erfolgten bzw. geplanten)
Investitionsbeginns

bei Projekten, die im Zeitraum 1. Juni 2019 bis
31. Mai 2020 begonnen wurden, auch Bestati-
gung Uber die Nichtfinanzierbarkeit als Folge
der COVID-19-Krise

Bestatigung, dass das Investitionsprojekt nicht
bereits nach dem KIG 2017 geférdert wurde

bundesweit sollen mindestens 20 % der Mittel
flr 6kologische Malknahmen verwendet werden

Quellen: Richtlinien des BMF; Zusammenstellung: RH
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gegenstand

111-336 der Beilagen XXV III. GP - Bericht - Hauptdokument

Tabelle C: Ubersicht Richtlinien 2023

‘ Richtlinien 2023

Antragsteller
Projekttrager

Férderungen von
dritter Stelle

haushaltsrecht-
liche Erfassung des
Zweckzuschusses

Form der
Antragstellung

wesentliche
Inhalte des
Antrags

okologische
MaRnahmen

84

Gemeinden und Gemeindeverbande (Antragstellung fir beherrschte Projekttrager moglich)

anteilige Kostentragung notwendig, falls Gemeinde nicht Alleineigentiimer des Projekttragers ist

zuldssig, sofern die Gesamtinvestitionskosten nicht Gberschritten werden

Zweckzuschuss ist bei Gemeinde bzw. Gemeindeverband zu erfassen (wirtschaftliches Eigentum)
Unterscheidung zwischen aktivierungspflichtigen und nicht aktivierungspflichtigen Projektteilen

e-Formular

Angaben zur antragstellenden Gemeinde bzw. zum Gemeindeverband

Antragen von Gemeindeverbanden sind Zustimmungserklarungen der beteiligten Gemeinden
beizulegen

Beschreibung des Investitionsvorhabens

Kosten- und Finanzierungsplan (Gesamtkosten)

beantragter Zweckzuschuss (in EUR)

Angaben lber Hohe der Investitionssumme, die auf 6kologische MaRnahmen entfallt

Bescheinigung durch Blrgermeister/in bzw. Gemeindeverbandsobfrau/obmann tber den Zeitpunkt
des (bereits erfolgten bzw. geplanten) Investitionsbeginns

Bestatigung, dass das Investitionsprojekt nicht bereits nach den KIG 2017, 2020 oder 2025 gefordert
wurde

falls zutreffend: Bestatigung, dass flr das Investitionsprojekt auch Mittel aus dem jeweils anderen
KIG 2023 Budget (§ 2 bzw. § 5) beantragt wurden

falls zutreffend: Informationen zu Férderzusagen bzw. Forderantragen aus anderen Férderprogram-
men des Bundes

Bestatigung, dass das wirtschaftliche Eigentum bei beweglichem Vermégen mindestens drei Jahre,
bei unbeweglichem Vermogen mindestens zehn Jahre lang vorliegt

der Anteil der Mittel fiir 6kologische MaRnahmen im Rahmen eines Investitionsprojekts sind bekannt
zu geben (kein Mindestausmal vorgesehen)

Quellen: Richtlinien des BMF; Zusammenstellung: RH

www.parlament.gv.at



85

111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:

Tabelle 2:

Tabelle 3:

Tabelle 4:

Tabelle 5:

Tabelle 6:

Tabelle 7:

Tabelle 8:

Tabelle 9:

Tabelle 10:

Tabelle 11:
Tabelle 12:

Tabelle 13:

MaRgebliche Bestimmungen der Kommunalinvestitions-
gesetze (KIG) vor der Novelle 2025

Zur Auszahlung an Gemeinden vorgesehene Finanzzu-
weisungen gemal Kommunalinvestitionsgesetzen (KIG),
Stand 30. April 2025

Antrdge der und Auszahlungen an Gemeinden gemafR
Kommunalinvestitionsgesetzen (KIG) 2017 bis 2023,
Stand 30. April 2025

Grad der Ausschopfung durch die Gemeinden —
Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) 2017 bis 2023
Positiv erledigte Antrage von Gemeinden nach Land und
EinwohnergroRenklasse — Kommunalinvestitionsgesetze
(KIG) 2020 und 2023, Stand April 2025

Zweckzuschisse an Gemeinden — bewilligte Antrage und
Mittel nach Investitionskategorie, Stand April 2025
Eckdaten der Vertrage zwischen Finanzministerium und
Buchhaltungsagentur

Entgelt fir die Abwicklung des Kommunalen Investitions-
programms (KIP) 2017

Entgelt fir die Abwicklung des Kommunalen Investitions-
programms (KIP) 2020

Entgelt fur die Abwicklung des Kommunalen Investitions-
programms (KIP) 2023

Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur

Uberpriifte Antrage der Stadt Wien —

Kommunales Investitionsprogramm (KIP) 2020 und 2023
Verteilung der Antragskategorien in der Stichprobe —
Kommunale Investitionsprogramme (KIP) 2020 und 2023

www.parlament.gv.at

24

29

31

32

35

36

53

56

57

58
59

65

87 von 92



88 von 92

86

111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

Abbildung 2:

Abbildung 3:

Abbildung 4:

Abbildung 5:

Abbildung 6:

Abbildung 7:

Abbildung 8:

Abbildung 9:

Abbildung 10:
Abbildung 11:

Abbildung 12:
Abbildung 13:

Abbildung 14:

Abbildung 15:

Umsetzungsstand ausgewdahlter Empfehlungen aus dem
Vorbericht

Zeitlicher Ablauf der Kommunalen Investitions-
programme (KIP)

Grad der Ausschépfung des Zuschussrahmens nach
Land und EinwohnergrofRenklasse — Kommunalinvestitions-
gesetz (KIG) 2023, Stand April 2025

Status der Erledigung der Antrage von Gemeinden —
Kommunale Investitionsprogramme (KIP) 2020 und 2023,
Stand April 2025

Zweckzuschisse an Gemeinden aus dem Kommunal-
investitionsgesetz (KIG) 2020 — Verteilung auf Investitions-
kategorien nach Land und EinwohnergroRenklasse,

Stand April 2025

Zweckzuschiisse an Gemeinden aus dem Kommunal-
investitionsgesetz (KIG) 2023 — Verteilung auf Investitions-
kategorien nach Land und EinwohnergrofRenklasse,

Stand April 2025

Ausschopfungsgrad der Mittel des Kommunalinvestitions-
gesetzes (KIG) 2023 nach Investitionskategorien,
Stand April 2025

Anteil der Investitionsprojekte mit Drittforderungen an den
ausgezahlten Zweckzuschussmitteln fir Gemeinden nach
Land und EinwohnergrofRenklasse, Stand April 2025
Mittelverteilung der Ertragsanteile im Jahr 2023,

Mittel aus dem Strukturfonds im Jahr 2023 und Zweck-
zuschisse aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020,
in Dezilen (D) gereiht nach Einwohnerzahl

Wachstumsrate (real) und Inflationsrate (2010 bis 2024)

Entwicklung der Investitionen in den Gemeinden
(inflationsbereinigt)

Entwicklung des Finanzierungsbedarfs der Gemeinden
Entwicklung des offentlichen Schuldenstandes
der Gemeinden

Schematische Darstellung der Antragsphase flir Mittel
aus den Kommunalen Investitionsprogrammen (KIP)
Schematische Darstellung der Nachweisphase fir Mittel
aus den Kommunalen Investitionsprogrammen (KIP)

www.parlament.gv.at

28

33

34

37

39

41

43

45
47

48
50

51



87

111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument

AbkUrzungsverzeichnis

Abs.
ARR
Art.

BGBI.
BHAG
BHV
BMF
bzw.

CovID

d.h.

EUR
EW

(F)f.
F-VG

i.d.(g.)F.

KIG
KIP

Mio.
Mrd.

OREK

Qs

rd.
RH

Absatz

Allgemeine Rahmenrichtlinien

Artikel

Bundesgesetzblatt

Buchhaltungsagentur des Bundes
Bundeshaushaltsverordnung
Bundesministerium flr Finanzen
beziehungsweise

corona virus disease (Coronaviruskrankheit)

das heildt

Euro
Einwohnerinnen und Einwohner

folgend
Finanz-Verfassungsgesetz

in der (geltenden) Fassung
Informationstechnologie

Kommunalinvestitionsgesetz
Kommunales Investitionsprogramm

Million
Milliarde

Osterreichisches Raumentwicklungskonzept
Qualitatssicherung

rund
Rechnungshof

Seite
Textzahl

Ziffer
zum Beispiel

www.parlament.gv.at

89 von 92



90 von 92 111-336 der Beilagen XXV III. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



111-336 der Beilagen XXVI11. GP - Bericht - Hauptdokument 91 von 92

www.parlament.gv.at



92 von 92 111-336 der Beilagen XXV III. GP - Bericht - Hauptdokument

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 05- 22T09: 21: 05+02: 00

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




	_Ref195693219
	_Ref164938220
	_Ref209518437
	_Ref199237453
	_Ref195532686
	_Ref167714991
	_Ref198903655
	_Ref200442682
	OLE_LINK2
	OLE_LINK1
	_Ref196727607
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	_Ref195522422
	_Ref208917933
	_Ref213139084
	_Ref208917954
	_Ref167715006
	_Ref213139114
	_Ref208917973
	_Ref213139153
	_Ref198211540
	_Ref213139382
	_Ref213139406
	_Ref206492516
	39
	38
	TZ 37
	37
	TZ 36
	36
	TZ 35
	35
	TZ 34
	34
	TZ 33
	33
	TZ 32
	32
	TZ 31
	31
	TZ 30
	30
	29.3
	TZ 29
	29
	28
	TZ 27
	27
	26.3
	TZ 26
	26
	25.4
	25.3
	TZ 25
	25
	24.3
	TZ 24
	24
	23.3
	TZ 23
	23
	TZ 22
	22
	21
	TZ 20
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	TZ 11
	11
	TZ 10
	10
	9.3
	TZ 9
	9
	8.3
	TZ 8
	8
	TZ 7
	7
	TZ 6
	6
	TZ 5
	5
	TZ 4
	4
	TZ 3
	3
	TZ 2
	2
	1
	Tabelle 1:	Maßgebliche Bestimmungen der Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) vor der Novelle 2025
	Tabelle 2:	Zur Auszahlung an Gemeinden vorgesehene Finanzzuweisungen gemäß Kommunal­investitionsgesetzen (KIG), Stand 30. April 2025
	Tabelle 3:	Anträge der und Auszahlungen an Gemeinden gemäß Kommunalinvestitionsgesetzen (KIG) 2017 bis 2023, Stand 30. April 2025
	Tabelle 4:	Grad der Ausschöpfung durch die Gemeinden – Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) 2017 bis 2023
	Tabelle 5:	Positiv erledigte Anträge von Gemeinden nach Land und Einwohnergrößenklasse – Kommunalinvestitionsgesetze (KIG) 2020 und 2023, Stand April 2025
	Tabelle 6:	Zweckzuschüsse an Gemeinden – bewilligte Anträge und Mittel nach Investitions­kategorie, Stand April 2025
	Tabelle 7:	Eckdaten der Verträge zwischen Finanzministerium und Buchhaltungsagentur
	Tabelle 8:	Entgelt für die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2017
	Tabelle 9:	Entgelt für die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2020
	Tabelle 10:	Entgelt für die Abwicklung des Kommunalen Investitionsprogramms (KIP) 2023
	Tabelle 11:	Abwicklungskosten der Buchhaltungsagentur
	Tabelle 12:	Überprüfte Anträge der Stadt Wien – Kommunales Investitionsprogramm (KIP) 2020 und 2023
	Tabelle 13:	Verteilung der Antragskategorien in der Stichprobe – Kommunale Investitionsprogramme (KIP) 2020 und 2023 
	Abbildung 1:	Umsetzungsstand ausgewählter Empfehlungen aus dem Vorbericht
	Abbildung 2:	Zeitlicher Ablauf der Kommunalen Investitionsprogramme (KIP)
	Abbildung 3:	Grad der Ausschöpfung des Zuschussrahmens nach Land und Einwohnergrößenklasse – Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2023, Stand April 2025
	Abbildung 4:	Status der Erledigung der Anträge von Gemeinden – Kommunale Investitions­programme (KIP) 2020 und 2023, Stand April 2025
	Abbildung 5:	Zweckzuschüsse an Gemeinden aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020 – Verteilung auf Investitionskategorien nach Land und Einwohnergrößenklasse, Stand April 2025
	Abbildung 6:	Zweckzuschüsse an Gemeinden aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2023 – Verteilung auf Investitionskategorien nach Land und Einwohnergrößenklasse, Stand April 2025
	Abbildung 7:	Ausschöpfungsgrad der Mittel des Kommunalinvestitionsgesetzes (KIG) 2023 nach Investitionskategorien, Stand April 2025
	Abbildung 8:	Anteil der Investitionsprojekte mit Drittförderungen an den ausgezahlten Zweck­zuschussmitteln für Gemeinden nach Land und Einwohnergrößenklasse, Stand April 2025
	Abbildung 9:	Mittelverteilung der Ertragsanteile im Jahr 2023, Mittel aus dem Strukturfonds im Jahr 2023 und Zweckzuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) 2020, in Dezilen (D) gereiht nach Einwohnerzahl
	Abbildung 10:	Wachstumsrate (real) und Inflationsrate (2010 bis 2024)
	Abbildung 11:	Entwicklung der Investitionen in den Gemeinden (inflationsbereinigt)
	Abbildung 12:	Entwicklung des Finanzierungsbedarfs der Gemeinden
	Abbildung 13:	Entwicklung des öffentlichen Schuldenstandes der Gemeinden
	Abbildung 14:	Schematische Darstellung der Antragsphase für Mittel aus den Kommunalen Investitionsprogrammen (KIP)
	Abbildung 15:	Schematische Darstellung der Nachweisphase für Mittel aus den Kommunalen Investitionsprogrammen (KIP)
	Auf einen Blick
	Bericht in Zahlen
	Kurzfassung

	Zentrale Empfehlungen
	Prüfbericht

	Prüfungsablauf und �gegenstand
	Umsetzungsstand von Empfehlungen aus dem Vorbericht
	Abstimmung mit bestehenden Förderstrukturen
	Einbeziehung der Länder
	Systematik der Mittelverteilung
	Vor-Ort-Prüfungen
	Anpassung der Richtlinien
	Evaluierung
	Datenbank
	Manuelle Dateneingaben
	Doppel� oder Mehrfachauszahlungen
	Zuständigkeiten und Prozesse

	Kommunalinvestitionsgesetze im Überblick
	Rechtslage vor der Gesetzesnovelle 2025
	Richtlinien 
	Rechtslage nach der Gesetzesnovelle 2025
	Zeitlicher Ablauf
	Zur Auszahlung vorgesehene Finanzzuweisungen

	Ausgezahlte Zweckzuschüsse
	Stand zur Zeit der Follow-up-Überprüfung
	Ausschöpfungsgrad nach Gemeinden
	Statistische Auswertungen zu den ­Kommunal­investitionsgesetzen 2020 und 2023
	Drittförderungen
	Wirkung der Kommunalinvestitionsgesetze 

	Vertragliche Regelungen zwischen Finanzministerium und Buchhaltungsagentur (Abwicklungsverträge)
	Kosten der Abwicklung
	Abwicklung der Projekte am Beispiel der Stadt Wien
	Prozessablauf allgemein
	Auswahl der überprüften Projekte der Stadt Wien
	Antragsphase
	Nachweisphase

	Resümee
	Empfehlungen des RH

	Anhang A
	Ressortbezeichnung und �verantwortliche

	Anhang B
	Richtlinien für die Kommunalen Investitionsprogramme
	Abkürzungsverzeichnis


		2026-05-22T09:21:05+0200
	Parlamentsdirektion




